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V o r b e r i c h t .  

Aie von dem weil. Herrn Kammerberrn 
nnd Obereinnehmcr von der Recke, Erbbe-
sitzer der Neuenburgschen Güter, angefertig
ten Auszüge der wichtigsten Sacken der 
Landtäglichen und Konferenzialschlüsse, wie 
auch der Kompositionsakte, endigen sich mit 
dein Jahre -787. Es sind zwar der Land
tag von -788 und -790 von dem der
zeitigen Durch!. Herzoge ausgeschrieben; 
allein, wegen der damals im Lande obwal
tenden Irrungen, ohne Landtäglichen Schluß 
limitirt worden. Im Jahr 179z schrieben 
Hochderselbe den limitirten und zugleich ordi
nären Kompositionslandtag aus; dieser Land



rag wurde geschlossen und geht bis zum Jahr 
i??5/ als dem letzten Landtage nach der 
alten Ordnung der Dinge. 

Die zwmte Abtheilung fangt sich mit 
dem Jahre i7?7an, und geht bis zum Jahr 
i8ii. Es sind zwar in dieser Zwischen
zeit zwe» Adelsversammlungen und ein crtra-
ordinärer Landtag gehalten worden, von 
denen aber nur die Verhandlungen von der 
Adelsversimnnlung bey Einführung der 
Statthalterschaft, im Jahr 1796, im Dia-
rio von 1797 unter 14. Beylage l.in. l- . 
gedruckt worden. 



Erste Abtheilung. 

Ängelegenl) eiten der Städte zu untersuchen, wird 
von, Herzoge und Er.Wohlgebornen Ritter- und Land
schaft eine Ko'nnussion ernannt, und Derselben in einer, 
ihr besonders dazu angefertigten, Instruktion der Auf
trag gegeben, die Beschwerden sämmtlicher Städte und 
ihrer gesetzlichen Korporationen und Innungen entge
gen zu nebinen, und darüber ihre Opinion so zeitig 
in der FürstlichenKanzelley einzureichen, daß sie in die 
Kirchspiele zur weitem Deliberation zum nächsten or
dinären Landtage versendet werden können. 1794 
den Zten Febr. ^>. 2. 

B. 
Bitte an Se. Durchlaucht, den FürstenRepnin, Gene-

ralgolwerneur zu Riga, sowohl die im erstell Punkt 
dieses Landtaglichen Schlusses enthaltene allernnter-
thänigste Danksagung, als auch die im zwevten Punkt 
desselben enthaltene allerdemüthigste Bitte, Ihro Kai
serlichen Majestät schriftlich, durch .Hochdenselben, 
zu Füßen legen zu dürfen. 1794 den l i ten Iulv Z. 

Bürgern nion wird vom Herzoge und Er. Wohlge-
bornen Ritter- und Landschaft, sowie alle ihre öffent
lichen und anonymischen wider dem Adel angefertigten 
injuriösenSchriften, kassirt. den 1 nenSeptbr. 
§. l .  ^ 
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E. 
Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft hat bey 

dein Durch!. Herzoge die Ansuchung gemacht, ihr 
die ihr in c^sum Jp^rrur-ie flLuäi allodistcirten Güter 
schon jetzt in nutzbaren Besitz zu übergeben; da abcr 
der Durchl. Herzog selbiger vorstellig gemacht, daß 
Cr, seiner eignen Bedürfnisse wegen, diese Güter nicht 
entbehren könne, sie auch zugleich auf dasAllodisska-
tionsdiplom verwiesen, so erklaret sie, den im Allodiff-
kationsdiplom bestimmten Fall abwarten zu wollen. 
Komp. Akte 17YZ den Zten Marz §. 15. 

H. 
Haa ckent ar i f fe, in selbigen sollen eingetragen werden, 

Warwen mit 1 Haacken, Elsten und Jwerpen mit 
I Haacken, Alt-Gargeln mit z und Neu-Gargeln mit 
^ Haacken. 179z den t iten Septbr. Z. 8. 

Haackentarif fe der Güter Sarzen mit - i  undWedrin-
gen mit 5 Haacken verbleiben notirt; Steinensee soll 
init Johannishof ^ Haacken haben, und das Güt
chen Polozka mit 5 Haacken aber ist zu deliren. 1795 
S. 17-

Herzog sowohl, als Eine Wohlgeborne Ritter-und 
Landschaft, sagen zu und versprechen hierdurch, daß 
alle zeithero stattgefundene Irrungen und Differenzen 
in einer gänzlichen Vergessenheit gestellt seyn sollen. 
Komp. Akte 179Z den 2isten Febr.Z. l. 

Herzog versichert für sich und seine Fürstl iche Succes-
soren am Lehn, das Land bey allen Privilegien und 
Immunitäten, in ecLlesi^ticis in pollticis, 
zu schützen. Komp. Akte 179) den 2isten Febr. Z. 2. 

Herzog läßt al les das ausser Kontestation gesetzt seyn, 
was im 4ten H. der Regimentsform von derAuthorität 
der Regierung in Abwesenheit, Minderjährigkeit oder 
Jnffrmität des Landesfürsten verordnet, und versichert, 
alles das aufrecht zu erhalten, was in den Jahren 
i?84, 8b und 87 von den Wohlgebornen Oberräthen 
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allem, oder gemeinschaftlich mit Er. Wohlgeborneil 
Ritter - und Landschaft, gemacht, versichert und zuge
sagt worden. Komp. Akte 179z den 2isten Febr. 
S.'3-

Herzog versichert, daß Er unter keinen Umstanden 
und nie der von Er. Wohlgebornen Ritter- und 
Landschaft angetragenen Limitation des Landtages 
entgegen seyn, sondern dieselbe stets durch eiuen 
Landtagllchen Schluß mit denen zum Landtage ver
sammelten Deputaten festsetzen will; doch haben Her
zog und Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft, 
sich dahin vereinigt, daß obgleich ein ordinärer Land
tag solchergestalt ln2ter!2rurn seinen Einfluß 
in den folgenden ordinären gewinnt, dennoch die Ak
tivität eines Dcputirten nicht länger als von einem 
ordinären bis zum andern ordinären Landtage dauern 
solle, dergestalt, daß es der Willkühr des Kirchspiels 
überlassen bleibe, den zeitherigen Dcputirten von 
neuem zu bestätigen, oder einen neuen zu wählen. 
Komp. Akte 179Z den 2istenFebr.H.4. 

Herzog erklärt, daßEr es für seine erste Landesherrl iche 
Obliegenheit und Pflicht anerkenne, alles von Seiner 
Seite beyzutragen, damit der Z. 42. der Regiments-
form seine völlige Anwendbarkeit erhalte, und der 
heilsame Zweck desselben erreicht werden möge. Die 
fernere Behandlung dieser Materie wird bis zum 
nächsten Landtage ausgesetzt. Komp. Akte 179z den 
2isten Febr. H. 5. 

Herzog versichert, daß al le Kanzelleyerpedit ionen, 
wenn Er dieselben eigenhändig unterschriebe, annoch 
voil denen Oberräthen, die für diese Erpedition ihre 
Meinung gegeben, mit unterzeichnet werden soll. 
Komp. Akte 179z den 2isten Febr. §. b. 

Herz o g behält es sich vor, sich mit Einer Wohlgebor
nen Ritter- und Landschaft über eine in Ansehung 
des Kanzelleyverfahrens zu machende Verfügung 
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zu emiM. Komp. Akte 179z den 2isten Febr. 
S. 7-

Herzog reassumirt die im 2teu Punkt des Landtagli
chen Schlusses vom Uten Septbr. 178O gegebene 
Versicherung, daß die Kammerdirektion dem jedes
maligen Landhofmeister verbleiben, und verspricht zu-
gleich, daß alle Expeditiones aus der Fürstlichen Kam-

> mer mit Gutachren der Wohlgebornen Oberräthe 
und Räthe gemacht werden sollen. Komp. Akte 179z 
den 2i sten Febr. Z. 8. 

Herzog verspricht, daß die Besetzung der Nentmeister-
stelle mit einem Auslander, in Ansehung der Gesetze 
und für die Folge, pro juäiciu geschehen seyn 
soll. Komp. Akte 179z den 2isten Febr. §. 9. 

Herzog saget zu, daß sowohl sein Mil i tär, als auch 
seme Hofdomestiken, in allen ^lelicüg pudlicis, vor 
das kompetente Forum sotten gestellt werden. 
Komp. Akte 179z den 2i sten Febr. K. ?o. 

Herzog und Land setzen sest, daß Niemand vom hie
sigen Militär sich unterfangen soll, irgend Jemand 
im Staate zu arretiren, ohne hierzu von der Landes-
obrigkeit einen schriftlichen Befehl erhalten zu haben, 
oder auf richterliche Requisition. Komp. Akte 179z 
den 2isten Febr. K. 11. 

Herzog verspricht, unter der über diese Komp. Akte 
nachzusuchenden Oberherrschaftlichen Bestätigung, 
daß die Fürstlichen Aemter, mit Ausnahme einiger, 
so getrennt bleiben sotten, als selbige in Seiner Abwe
senheit von den Wohlgebornen Oberräthen, getrennt 
und einzeln an einzelne Einheimische von Adel, nach 
demAnschlage von 1786 und 87, zur Arrende gegeben 
werden sollen. Komp. Akte 179z den 2isten Febr. 
§. 12. 

Herzog laßt ausser Kontestation seyn, daß die Lehns
einkünfte auch zum allgemeinen Besten zu verwen
den sind, und daß das Land bey Verwaltung dersel
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ben ein wesentliches Interesse habe, da dessen zeithe-
rige Lehnsverwaltung einige für Hochdenselben be
schwerliche Folgen gezogen, Er aber selbige durch die 
ihm gemachte Aufklärung völlig befriedigt, und ye 
dabey akquiesciret hat, 
Erstens, daß, so lange der Herzog regieret, Ihm 

die Disposition der Lehnseinkünfte so verbleibe, 
wie Er sie bis zetzt ererciret, wie auch 

Zweytens, daß Jhro Durchlaucht, der Herzogin, 
das Ihr bestimmte Witthum so verbleibe, wie 
Er es Hochderselben in der Akte, die Einer Wohl
gebornen Ritter- und Landschaft mitgecheilt, zuge
sichert ; doch, daß die Durchlauchte Herzogin sich 
der Jurisdiktion ganzlich begebe; so setzen der Her
zog und Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft 
unter nachzusuchender Oberherrschaftlicher Kon
firmation für die Zukunft fest: daß unter jeder fol
genden Regierung die Disposition der Lehns
einkünfte zwar jederzeit auf dein regierenden Fuße 
verbleibe, jedoch daß derselbe von dieser Disposi
tion die Wohlgebornen Oberräthe und Räthe, 
die nach VorMift der kommissorialischen De-
cisionen von 1717 der Allerdurchlauchtigsten 
Oberherrschaft und dein Lande responsable bleiben, 
die erforderliche Wissenschaft nehmen lasse; für 
seine Person macht der Herzog Er. Wohlgebornen 
Ritter- und Landschaft die Zusicherung, daß Er: 

2) das Land mit keinen neuen Appanagen be
lastigen will; 

b) daß er auch in Zukunft die ordinären und 
ertraordinären Staatsallsgaben aus den 
Lehnseinkünften bestreiten will; 

c) daß er die bey seiner Abreise im Jahr 1784 
annoch auf das Lehn haftenden Schulden, mir 
Ausnahme der Rthlr. für Ncuberq-



fned, nach der Danziger Konvention zah
len will; 

6) bey den Hauptmannsgerichten die nöthigen 
Assessoren und Aktuarien anzustellen, Erstere 
mit einem Gehalt von 2oc> Rthlr., Letztere 
aber mit einem Gehalt von 150Rthlr.; 

e) ernstlich die Erbauung der Oberhauptmanns-
und Hauptmannswohnungen betreiben zu las
sen, und sich, gemäß dem 2ten §. des Land
taglichen Schlusses von 1787, mit den 
Oberhaupt- und Hauptleuten wegen der feh
lenden Wohllungen zu benehmen; 

k) erkennt die Notwendigkeit eines besondern 
Hofgerichts, da aber der Etat der Lehns-
einkünfte Ihm die Ausführung nicht gestat
tet, so überlasset Er Eiller Wohlgeborne!! 
Ritter- und Landschaft die weitere Nachsu-
chung hierüber; und endlich, 

Z) wenn die Durbensche oder Schrundensche 
Hauptmannschaft vakant werden sollte, sel
bige eingehen, und in der Stelle eine im Ober-
lande errichten zu lassen. Komp. Akte 179z 
den 2lsten Febr. H. i.Z. 

Herzog ertheil t  der Ritter- und Landschaft die gerecht-
same'Versicherung, daß nicht nur bey der Granzbe-
richtigung der Fürstlichen Erbgüter mit den Lehns-
gütern in gehöriger Form verfahren werden soll, und 
will gemeinschaftlich mit der Ritterschaft Sorge tra
gen, daß die von Selbiger gewählten Personen von des 
Königs Majestät konstituirt werden. Komp. Akte 
1793 den 2isten Febr. §. ,4. 

Herzog überlaßt es seinem Nachfolger, m-t Zuziehung 
Er. Wohlgebornen Ritter- und Landschaft, mit dem 
Gymnasio Verbesserungen zu machen. Komp. Akte 
179Z den 2isten Febr. Z. ib. 

Herzog und Eine Wohlgeborne Ritter- und Landschaft 
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setze»! fest: daß alle Landtag!ichen Verhandlungen, 
so wie alle Akren und öffentlichen Schriften, die entwe
der von Er. Wohlgebornen R irrer- und Landschaft 
oder von ihren Beamten in Druck gegeben werden, 
ohne Eensur in der Hofbuchdruckerey gedruckt werden 
sollen. Komp. Akte den 21 sten Febr. §. ? 7. 

Herzog versichert Er. Wohlgebornen Ritter - und Land
schaft landesvarerlich, nicht nur annoch ans gegenwar
tigen Landtag Alles, was etwa Bezug auf dessen Ver
hältnisse mit der Allerdurchlauchtigsten Oberherrschaft 
hat, in reifliche Erwägung und Deliberation mir Er. 
Wohlgebornen Ritter- und Landschaft zu nehmen, 
sondern auch Alles das, was Hochderselbe mit Er. 
Wohlgebornen Ritter- und Landschaft auf gegenwär
tigem Landtage der Allerdurchlauchtigsten Oberherr
schaft und der gegenwärtigen Durchlauchten General-
konfödcrarion unnrlegcn und vortragen zu lassen, für 
nöthig und heilsam erachten möchten, unterstützen lind 
bewirken zu lassen, besonders aber sich gemeinschaft
lich mit Einer Wohlgebornen Ritter - und Landschaft 
dahin zu benehmen, daß diese Komposirionsakte, nach 
Approbation Jhro Russisch-Kaiserlichen Majestät, 
von der Oberherrschaft konfirmirt und von Jhro Ma
jestät derKaiseriu garantirt werde. Komp.Akte 179z 
den 21 sten Febr. §. 18. 

Herzog versichert, Al les das, was in den l imit irten 
Landrägen von 1789 den izten Febr. und izten 
Juny, und dem ordinären zugleich limitirten Land
tagstermin von 179c» den Zosten August, beschlossen 
worden, durch den Landtäglichen Schluß promulgiren 
und vollziehet! zu lassen. Landtäglicher Schluß 
179z den igten März Z. 2. 

Herzog wil l  sich mit dem Landesbevollmächtigten dahin 
bemühen, daß die vom Landeöbevollmächtigten Ihm, 
im Namen Er. Wohlgebornen Ritter-und Land
schaft, als Kommissarien der Delimitation der Kett-
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lerifchen Allodial- und LehllSgüter, praseutirten Perso
nen, von Sr. Königlichen Majestät gleichfalls konsti-
luirt werden. Landtäglicher Schluß 179z den iZten 
März-Z. 1 l. 

Herzog wil l  sich gemeinschaft l ich mit dem Landesbe
vollmächtigten dahin bemühen, das in der auf diesem 
Reichstage zu errichtenden Konstitution für diese Her-" 
zoglhümer das paktenmäßige Verhältnis, in welchem 
diese Herzogtümer überhaupt mit dem Königreiche 
Polen und Großherzogthume Litthauen stehen, derge
stalt erhalten werde, daß sowohl die Rechte dieser 
Herzogthüiner überhaupt, als die Fürstl .  Rechte, so 
wie aller Einwohner dieser Herzogthümer, besichert 
werden. Landtäglicher Schluß 179z den izten 
März Z. 12. 

Herzog und Eine Wohlgeborne Ritter - und Landschaft 
lasseil alles Uebrige bis zum nächsten ordinären Land
tag ausgesetzt bleiben. Landtäglicher Schluß 179Z 
den izten März H. 14. 

H erzog und Eine Wohlgeborne Ritter - und Landschaft 
erklären ausdrücklich, daß falls die Städte dieser Her
zogthümer welche Petita und Beschwerden hätten, 
der Landtag unausbleiblich zweckmäßige Verfügungen 
treffen würde. Landtäglicher Schluß 179Z den 
Uten Septbr. H. Z. 

H erzog versichert, gemeinschaft l ich mirEr. Wohlgebor
nen Ritter- lind Landschaft, bey der Allerdurchlauch-
iigsten Oberherrschaft die gebührliche Bitte zu thun, 
daß die zum Dislimitationsgeschäfte der Herzoglichen 
Feudal- und Allodialgüter von Ritter- mW Landschaft 
erwählten Kommissarien konstituirt werdeil. l 794 den 
Ztm Febr. §. 1. 

I» 
Jhro Majestät, der Kaiserin Aller Reussen, fußfäl l igst 

str den Schutz zu danken, den Allerhöchst Dieselbe 
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dein Lande stets angedcihen lassen. 1794 den 11 ten 
Jnly Z. j. 

Jhro Majestät, die Kaiserin al ler Reussen, al lerunter-
tbänigst zu bitten, uns ferner, bis zu wiederherge
stellter Ordnung der Dinge in Polen, Ihres Aller
höchsten Schutzes zu würdigen. 1794 den Ilten 
July Z. 2. 

Jndigenat in diesen Herzogtümern haben nachfol
gende Herren erhalten: 
1) Se. Ereellenz, der Russisch-Kaiserliche wirkliche 

* Herr Etatsrath, in diesen Herzogthümer» akkre
ditier Russisch-Kaiserliche Herr Minister, 
Baron von Mestmacher. 1789 den i9ten Febr. 

2) Se. Ercellenz, der Russisch - Kaiserliche Herr 
Generalmajor von Meyendorf, Oberkommandant 
zu Riga. 179Z.S.5. . 

Z) Se. Ereellenz, derNiistisch-Kaiserliche^Mr Ge
neralmajor von Dörper. 179^. 5. 

4) Der König!. Polnische Geheime Legationsrath 
öon Dörper. 179z. §. 5. 

5) Sc. Durchlaucht, der Fürst Subow. 179z. 
Z. 5-

k) Se. Ercelleilz, der Herr Geheimerath von Mar
kow. I79Z.S.5. 

7) Sc. Durchlaucht, der Fürst Galizin. 179z. 
" S. 11. 
8) Der Herr Oekonomiedirektor von Brasch. 

1795. §. 12. 
K. 

Komposirionsakte von 179Z den 2isten Febr., 
wird vom Herzog und EiaerWohlgebornen Ritter- und 
Landschaft in der Art reassumirt, als wäre sie Punkt 
für Punkt, Artikel für Artikel, und A ort für Wort 
in diesem Landtäglichen Schlüsse inserirn der Henog 
versichert zugleich, sich, gemeinschaftlich mit dem Lan-

^ desbevollmächtigten, dahin zu benehmen, daß diese 
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Komposttionsakte ihre höchste und letzte rechtliche Be
kräftigung e'halte, und darüber die Russisch-Kaisers. 
Garantie bewirkt werden möge. den i^ten 
März S. i. 

O. 
Obereinnehmer, dein, wird aufgetragen, die m 

Rechnung gebrachten z689 Nthlr. an die Kirchspiele 
zn zahlen, die Proviant und Fourage für die Russtsch-
Kaiserlichei: Truppen geliefert haben, und dein Rit-
terschaftssekretär wird aufgegeben, die Forderung 
von Rthlr. an den ehetnaligen Herzog, die auch 
bereits bey der Liqüidationskonnnission angegeben, zu 
vertreten. 1795 den 2isten Novbr. ^i. 4.' 

R. 
Reassumtion der Lossagung von Polen, und Unter

werfung an Rußland. 1795 den 21 sten Novbr. K. 1. 
A  n  N I  e r k u  n  g .  L o v s a g u i l g s i n ^ n i f t s t  u n d  U n t e r w e r f u n g s -

akte sind zu ersehen im Diario von 1795 den «isien 
Novbr. UlNcr den Veyl. sul) et O. 

u. 
Urheber der unerlaubterweiseformirten Bürgerunion, 

wider solche soll zwar tüilativnem sp^ci^Iern ge
richtlich verfahren werden, jedoch wird die Erekution 
dieses Gesetzes bis zum nächsten Landtagstermin noch 
suspendiret." 17YZ den Ilten Septbr.'Z. 2. 

V.' 
Verschreibutt gen des .Herzogs Peter Durchl. an .  

den Landesbevollmächtigten, auf iiO,OOO und auf 
Rthlr., werdm vom Lande angenommen» 

1795 den 2isten Noobr. §. 5. 
W. 

Wil l igungen, wieviel zn selbigen jedesinal bestimmt, 
zeigen die nachfolgenden Landtaglichen Schlüsse 
179z den izten Marz Z. 2 uud?, 1795 den 2isten 
Novbr. H. d. 
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Z w e y t e  A b t h e i l u n g .  

A. 
Abtragung der Kronsabgaben von den Privatgütern 

in die Ritterschaftsrentey, nnd von dieser im Ganzen 
an die Kronsrentey, wird beschlossen; doch wird es 
einzelnen Gütern verspättet, die Rekrutensteuer auch 
in den Rekruten - Empfangsexpeditionen zu Jakob
stadt und Goldingen an die denselben beywohnenden 
Bevollmächtigten des Adels zu zahlen. 18^5 den 
27sten Februar Z. 21. 

Anerbietung der Besitzer der donirten Feudalgüter, 
die Landesschulden von 88,9^0 Rthlr., gleich den äl-
tern Privatgütern, vorschußweise mitzahlen zu wollen, 
wird angenommen, und dein Obereinnehmer die 
zu machende Reparation aufgetragen; zugleich aber 
auch festgesetzt, daß, bey der erklärten Nichtbezahlung 
der Herzoglichen Pfandverschreibnngen, die von den 
donirten Feudalgütern bereits abgetragene Quote, 
zu der hier bestimmten und auf 12 Jahre ver
teilten Willigung, wieder, jedoch ohne Zinsen, zu
rückgezahlt werden sollen. 1779 den zten März 
H. 10. 

Ansehung, in, der dem Herrn Landesbevollmächtia-
ten bewilligten Diäten, so wie der Summen, für 
Porto, Boten- und Estafettenlohn, werden die H. §. 
IQ — 16 des Konf. Schl. von 18^1, wie auch 
Z2 dcs Konf. Schl. von 18OZ, für die nächsten zwey 
Jahre reassumirt. I8c>5 den 27sten Febr. Z. 4Z. 

Ansehung, in, der dem Herrn Obereinnehmer für .  
jedes Jahr bewilligten Diäten, werden für die näch
sten zwey Jahre der 11 te H. des Konf. Schl. von 18OI 
und der zzste §. des Konf. Schl. von I8OZ reassumirt. 
ILO5 dm 2/stm Febr. Z.44. 
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Antrage, legale, über welche in dieser Versammlung 
keine Beschlüsse gefaßt werden können, werden pro 
cleükerawrio ausgesetzt. 18^5 den 27sten Febr. 
§. 46. 

Anstel lung der Marschkommissarien auf Kosten des 
Landes zu vermeiden-, wird der Kommittee aufge
tragen. Landtag!. Schl. 1811 den 2Zsten April 
S. 33. 

Artikel 15 und 17 des Konf. Schl. von 1797 wegen 
der der Kommittee bewilligten Ausschreibung von 
5 Rthlr. vom Haacken, und die für den Herrn Landes-
bevollmachtigten, zum Behuf der Privat-Korrespon
denz, bewilligten 2OO Rthlr., werden reassumirt. 
1799 den zren Marz H. 22. 

Art ikel 15 des Konf. Schl. von 1797, wegen der 
der Kommittee bewilligten Ausschreibung von 5 Rthlr. 
vom Haacken, wird reassumirt. 1801 den Hten Marz 

Art ikel 29 des Konf. Schl. vom Jahr 1799, wegen 
der der Kommittee bewilligten Snmme von zcxx) 
Rthlr., wird hierdurch in wrum et per omnia reassu
mirt; die Kommittee wird überdies authorisirt, zu 
nöthigen Deputationen 2LOO Rthlr. im Laufe dieser 
zwey Jahre zu verwenden, und sich selbige unauf-
gehalten von dem Herrn Obereinnehmer zahlen zu las
sen; sollte aber mehr zu verwenden seyn, so hat die 
Kommittee Kirchspiels - oder Oberhauptmannschafts-
versammlungen zu veranstalten, und um die Zustim
mung der ganzen Ritterschaft nachzusuchen. 18OI 
den Zten Marz §. 17. 

Art ikel 15 des Konf. Schl. von 1797 wegen der der 
Kommittee bewilligten Ausschreibung von 5 Rthlr. 
von, Haacken, §. K. — 16 des Konf. Schl. von 
I8c>i wegen der dem Herrn Landesbevollmachtigten 
für jedes Jahr bewilligten Diäten, Porto, Boten-
und Estaffettüilohn, und der lue Z. des Konf. Schl. 



I? 

von l8L>! wegen der dem Herrn Obereinnehmer be-
willigten Diäten, werden reassumirt. 18^3 den 
2istenMärz §. zi, Z2 und ZZ. 

Art ikel 29 des Konf. Schl. von 1799, wegen der der 
Koinmittee für jedes Jahr bewilligten S uinme von 
ZOOO Rthlr., wird in wrum et per vmnis reassumirt. 
Ferner vertrauen wir derselben zur freyen Disposi
tion die Sunnne von dovO Rthlr., welche sobald, 
und in welchem Antheil es angesucht würde, der Herr 
Obereinnebmer verabfolgen Lassen wird. 1803 den 
2isten Marz Z. 34. 

Art ikel Zy des Konf. Schl. von 1801 und Z. ^4 der 
Wegeordnung, wegen Anordnung einer festzusetzen
den Wegerevisions-Konnnission, werden nach ihrem 
ganzen Inhalt reassumirt. 18OZ den 2isten März 
ö-14. 

Archivar ins nnd Aktuarins der Ritterschaft sol len 
nur aus lnäiZemZ gewählt werde»:, erfterer vom 
ganzen Lande nnd letzterer von der Koinmittee. Land
tag!. Schl. 181 l den 25sten April Z. 25. 

Aufträgen, die der Kommittee gemacht sind, wird 
eben die Kraft und Gültigkeit ertheilet, als ob sie in 
diesem Konf. Schl. inseriret wären. 1797 den ^ten 
März Z. 21. 

Aufträgen, die dem Herrn Landesbevollmächtigten 
oder der respektiven Kommittee gemacht worden sind, 
wird eben die Kraft hierdurch zugeeignet, als ob sol
che in diesem Konf. Schl. von Wort zu Wort inse
riret wären. 1799 den Zten März H. 

Aufträgen, die der Kommittee und dem Herrn Ober-
einnehmer zur Wahrnehmung noch besondere in der 
Instruktion gegeben sind, wird eben die Kraft und 
Gültigkeit ertheilt, als waren solche Punkt für Punkt 
und Wort für Wort in diesem Konf. Schl. inserirt. 
!803 den 2isten März §. 51. 



Auftrage, die der Kommittee in ihrer Instruktion ge
geben find, nnd wozn sie authorisirt worden, sollen 
dieselbe Gültigkeit haben, als waren sie Wort für 
Wort nnd Punkt für Punkt in diesem Konf. Sehl, 
eingerückt. iZvZ den 2isten Febr. Z. 24. 

Auftrage, die der Kommittee früher gegeben, werden 
reassumirt. Landtag!. Schl. I8H den 2Zsten April 
S-ZZ. 

B. 
Ballotrement, welches in dieser Landesversammlung 

statuiret worden, wird unter gewissen Bedingungen 
festgesetzt. 1797 den 6ten Marz §. 4. 

Ballott eine nt, durch selbiges soll  in der nächsten 
Adelsversammlung entschieden werden, ob dem Rath 
des Kameralhofes, Titularrath von Meck, das In-
digenat in diesen Herzogthümern ertheilt werden soll. 
I8O1 den zten März §. Z4. 

Banerlazareth, soll  auf einem der Grendfenschen 
Güter errichtet werden, sobald die Ritterschaft die 
uneingeschränkte Disposition der Güter erhalten hat. 
IZO8 den iZten März Z. 59. 

Bauerschaft von Degahlen und Peterthal, werden 
die für selbige zur Milizausrüstung ausgelegten Kosten 
geschetlkt. 18O8 den i8ten Marz t)2. 

Banerschnlen sollen aus den Einkünften derGrend-
se»l- und Irnielauschen Güter, sobald die Ritterschaft 
die völlige Disposition über besagte Güter hat, errich
tet werden. 18^8 den izten Marz H. dz. 

Bedingungen des Kontrakts und der übrigen ökono
mischen Arrangements von Degahlen und Peterthal, 
sind ganz nach dein Plan der zu diesem Endzweck 
niedergesetzten Kommission einzurichten, und die 
Linkte jenes Plans sollen dieselbe Kraft und Gültig
keit haben, als ob sie wörtlich in diesem Konf. Schl. 
eingerückt wären. 18O5 den 27sten Febr. §. z6. 
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Befugnisse und Obliegenheiten der in Stel le der 
Konvokanten durch den Zten des Konf. Schl. konsti-
tuirten Kirchspielsbevollmächtigten, werden in folgen
den Pnnkten genauer bestimmt. 1797 den bten 
Marz Z. 8-

Beschlüsse sollen hinführo nur durch das statuirte und 
viritim vorzunehmende Ballottement vermittelt wer
den. 1797 den kten März H. 2. 

Beschlüsse, welche in den Obechauptnmnnschaftsver-
sannnlungen wegen Einrichtung einer Ritterschafts-
kanzelley^ und der jährlich zur fortwährenden Unter
haltung derselben zu zahlenden Summe von 125O 
Rthlr., gefaßt worden, werden bestätigt. 1799 den 
Zten Marz §.17» 

Besch lü fse, die zum gemeinsamen Besten gemacht sind, 
um sie auch in Kraft und Würden aufrecht zu erhalten, 
wird dein Herrn Obereinnelimer aufgetragen, nach 
Vorschrift des 24sten H. des Konf. Schl. von 1799, 
die Strafgelder von denen einzufordern, die weder 
in Person noch in Vollmacht auf dieser Landesvcr-
sammlung erschienen sind. I8O1 den zten März 
§. 24. 

Bestätigung des Konf. Schl. von 18^8, ist sogleich 
von der Kommittee nachzusuchen. Landtägl. Schl, 
i8ii den 25sten April Z.2Z. 

Benutzung des Torfs auf den Ritterschaftsgütern, 
wird denen Arrendaroren aufgetragen. Landtägl. 
Schl. 78i 1 den 25sten April §.37. 

Bitte an alle Gutsbesitzer, die in ihren Gränzen 
Grand haben, ihn denjenigen zukommen zu lassen, 
die in ihren Gränzen keinen finden können, 
den 5ten März §. 42. 

Bitte um Herabsetzung des Nekrutenequivalents in 
baarem Gelde,wird der Kommittee zur Pflicht gemacht. 
Landtägl. Schl. 1811 den 25sten April Z. 17. 
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Bürgerl iche Lehne, die bereits im Besitze unserer 
^ Mitbrüder sind, oder noch gelangen können, wenn 

solche nicht bereits ehemals fortgehend Willigungen 
beygetragen haben, sollen weder zum Gebrauch des 
Stimmenrechts, noch znrAbtragung derWilligungen, 
wenn solche nicht durch einen besonder» Beschluß auf 
alle bürgerliche Lehne ohne Ausnahme repartirt wür
den, angehalten werden. Dieser Verordnung zu
folge, wir„ das bürgerliche Lehn Bersemünde, für 
welches der gegenwärtige Besitzer nie die Stimme aus
geübt, von aller Willigungsverpflichtung entbunden, 

den 2isten Marz H. IZ. 
C. 

Cireulare, sie mögen von Oberhauptmannschafts-
oder Kirchspielsbevollnlächtigten herumgesandt wer
den, wer selbige länger als 12 Stunden aufhalt, muß 
2 Rthlr. Strafe zahlen; um aber auszumitteln, wo 
sie aufgehalten, muß jedes Gut in dein Circuläre die 
Stunde der Ankunft nnd der Absendung genau anmer
ken. 18c>i den zten Marz §. zo. 

D. 
Deputation von sieben Personen, wird auf Aller

höchsten Befehl, zur Abwartung der geheiligten Krö
nung, nach Moskau gesandt. 1797 den dten März 
S.14. 

Deliberat 0 r ia, deren in diesem Landtägl. Schl. nicht 
namentlich erwähnt, sind nicht angenommen worden. 
18^8 den i8ten März H. 92. 

Deliberatoria einzelner Personen, sollen in Zu
kunft nicht anders als durch die Kirchspiele eingereicht 
werden. Landtägl. Schl. 1811 den 25sten April 
Z.4O. 

Degahlen soll  durch Verloosung vergeben werden, 
wozu der icite Juny d. I. festgesetzt ist; zu dieser 
Verloosung können alle in Kurland wohnende Indige-

welche hinlängliche Sicherheit stellen, konkurri-
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ren. Ueber die Zulänglichkeit der Kaution hat die 
Kommittee zu entscheiden. 18^5 den 2isten Febr. 
§.3> 

Diäten der Landboten, sollen künft ig für jeden Land
tagstermin in zwey gleiche Hälften getheitt werden. 
1M8 den 1 Zten Marz K. 68-

DislokationStommission, wird nach festgesetzter 
Bestimmung, wo die Ober- und Unterstäbe der Re
gimenter künftig stehe!, sollen, ihr motivirtes Gutach
ten geben, wo die verlangten Bauten an Stäl
len u. s. w. veranstaltet werden können. 18^5 den 
27sten Febr. §. Z8-

Donirte eheinalige Herzogliche Allodialgüter, haben 
nach der Reparation die Landesschulden von 88,Y^O 
Rthlr. gleich den ältern Privatgütern zu zahlen, ohne 
alle Ansprüche auf eine etwanige Zurückzahlung, 
jedoch mit Zuerkennung eines mir den ältern Privat-
gütern gleichmäßigen Genusses aller aus der erfolgten 
Zahlung der Herzoglichen Pfandverschreibungen er
wachsenden Vortheile. 1799 den Zten März 11. 

Druckkosten der topographischen Beschreibung des 
Kurländischen Gouvernements, sollen aus der öffent
lichen Kasse bezahlt werden, und dem Herrn Sekr. 
Pausier wird für seine dabey angewandte Bemühung 
eine Gratifikation von Ivo Rthlr. Alb. ertheilet. 
I8O5 den 27sten Febr. §. 12. 

E. 
Einrichtung der Ritterschaftskanzelley, die in den 

Oberhauptmannschafts - Versammlungen beschlossen 
worden, wird bestätigt. 1799. H. 17. 

Entscheidung Eines dir igirenden Senats, wird von 
Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft mit 
dein ehrerbietigsten Danke erkannt, und sich zugleich 

, einstimmig wider die Bezahlung der von der ehemali
gen Unterwerfungsdelegation ohne allen rechtlichen 
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Grund geförderten 42,58^ Rubel erklärt. 1807 den 
2Zften April H. 1. 

F .  
Famil ien, adeliche, die von einem ordin. Landtage 

bis zum andern aussterben, sollen im folgenden Land-
täglichen Schluß verzeichnet werden. Landtägl. Schl. 
1Z1I den 2Zsten April Z. ,2. 

Fortsetzung der Negoee der Schiffsgelder für die 
Hauptleute zu Libau und Windau, wird der Kommit
tee aufgetragen. 18O8 den 18ten März §. 44. 

Fortsetzung derBirkelschenÜbersetzung der lateinischen 
Gesetze, und der Neanderschen Ukasenauszüge, sind so 
viel Exemplare zn taufen, als es Privatgüter giebl. 
18^8 den I8ten März K. 67. 

Fortsetzung der vom verstorbenen Kammerherrn v. d. 
.Necke angefertigten Auszüge, die der ehemalige Mi-
tansche Instanzgerichts-Assessor von Medem heraus
gegeben, sollen LZO Exemplare auf Kosten der Ritter-
und Landschaft gedruckt werden. Landtägl. Schl. 
vom 2Zsten April 1811 §. 41. 

G. 
Geheimerrath und des St. Annenordens Grosi-

kreutz, von Korff Excellenz, wird für den Eifer, mit 
welchem Er die Angelegenheiten des Landes betrieben, 
der nnbegränzteste Dank abgestattet, uud als ein glän
zendes Vorbild der wahren Vaterlandsliebe aner
kannt und verehrt; als ein Denkmahl darüber, smd 
die, aus der Huld und Gnade nnsers Allergnädigsten 
Kaisers uud Herrn, durch Ihn mitgebrachten Versi
cherungen: daß die Krons-Lehnsgüter nnr an Mit
brüder zur Arrende verliehen werden sollen, und die 
nachstehenden wörtlich eingerückten Befehle: 
u) wegen Befreynng von der Theilnahme an der 

Errichtung der Universität zu Dorpat; 
d) wegen Bestätigung der Rechte und Privilegien; 



c) wegen des Vorzugs, für die ;u stellendetl Re
kruten ein Equivalent an Geld zahlen zu können; 

el) wegen der Donation der Güter Grendsen, Ir-
melau, Degahlen, Friedrichsberg, Abatlshofund 
Peterthal. 

Utn aber, nach dem Maß der Kräfte, Er. Ercellenz 
die Erkenntlichkeit des Landes auszudrücken, werden 
Hochdemselben bewilliget: i) die unverhaltene Aus
zahlung der aus feinen Mitteln verwandten iO,cxx) 
Rub. B. Ass.; 2) eine für feine Lebenszeit zu bezie
hende Nutznießung von 2OOO Rthlr. aus den Reve-
nüen der Güter Grendsen nnd Jnnelau. iZoz den 
2tftenMarzZ. 17. 

Gegenwärtige, unter Allerhöchster Bewil l igung ge
haltene allgemeine Landesversanunlung, soll nach zwey 
Jahren reassumirt werden, auch sollen, in Folge des
sen die in dieser Landesversammlung zu wählenden 
Kirchspielsbevollmächtigten bis dahin in Aktivität blei
ben. Zufolge des Obigen wird die im <)ten §. des 
Konf. Schl/konstituirte und in ihren Mitgliedern be
nannte Kommittee dahin angewiesen, unter Allerhöch
ster Bestätigung, nach Verlauf von 2 Iahren, oder 
einer nach ihrem Ermessen befundenen Notwendig
keit, auch eher, eine Landesvcrsammlung zusammen 
zu berufen. 1797 den zten Marz §. Z. 

Gesetze, die schon in ältern Zeiten, in Betreff der We-
geordnung und der Verpfändung adlicher Güter an 

-NQN Inäißenzs. gemacht sind, werden reassumirt. 
1799 den zten Marz H. 2Z. 

Ger ichtsbehörden nach Allerhöchstem Befehl zu 
unterhalten, werden jährlich 20,000 Rubel gewilligt, 
die nach dem 2bsten A. des Konf. Schl. erhoben wer
den sollen. 1799 den Zten März H. zc>. 

Gesangbuch, neues lett isches, zu befördern, ist be- / 
schlössen, für jede Kirchspielskirche auf 2O, und für / 
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^ jede Privatkirche auf 10 Exemplar zu subskribiren. 
1805 den 27sten Febr. Z. ZZ. 

'Gelder, die der Ritterschaft aufgesagt sind, sollen 
durch Negoce herbeygeschafft werden. Landtägl. 
Schl. 18Ii den 25sten April H. 48. 

Grüuhof hat von Joh. «8^7, und das zu selbigem 
gehörige Gut Peterthal von Joh. IM8, die Willi-
gungsbeyträge zu zahlen, weil der Durchlauchtige Be
sitzer erst in diesen Jahren das Erbeigenthumsrecht 
erhält. 18^8 den 18ten März §. 65. 

Grünhof, im Goldingschen, wird dem Goldingschen 
Lanvtagökirchspiel, welches nunmehro iz Stiinmen 
har, zugetheilt. Landtägl. Schl. 1811 den 2Zsten 
April <x). / 

Gränzführungsgeschäft der Ritterschaftsgüter, 
wird der nach dein Z. Z5. konstituirtcn Kommission 
übertragen. Landtägl. Schl. 18H den 2)sten April 
§- 3t>. 

Güter, die sich durch die im 26sten §. dieses Konf. 
Schl. festgesetzte Vorschrift verletzt finden, haben es 
der Kommittee anzuzeigen, welche, aufKosten der Be
schwerde führenden Güter, eine Kommission zu ernen- . 
nen hat, die, nach der in den kommiss. Decisionen von 
1717 statuirten Norm, die Haackenzahl ausmitteln, 
und auf die verhältnißmäßigen kontribuireuden Köpfe 
reducireil wird. 1799 den Zten März H. 27. 

Güter, welche von andern Gütern getrennt, und in 
demHaackentarif nicht notirt sind, bey denen ist, nach 
dem im 2bsten §. dieses Konf. Schl. statuirten 
reparütionts, wahrzunehtnen, daß der für selbige 
berechnete Willigungsbeytrag dem Gute, von wel
chen, solcher durch Verkauf getrennt ist, zugerechnet 
werden soll. 1799. Z. Z4. 

Güter, die nach Unterzeichnung des Konf. Schl. an 
non Inäigenss verpfändet werden, für selbige soll 
weder in Kirchspiels- noch Oberhauptmannschafts-
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und Landcsversamlungen eine Stimme ausgeübt 
werden. IMZ den 2istenMärz H. 15. 

Gouvernementsregieruug, wird vom Landtage 
ersilckt, zu gestatten, daß künftig bey Vertheilung 
der Einquarnrungen und der Lieferungen zu den La-
zarethen die koinpetenten adelichen Kommissarien, 
die jedes Kirchspiel zu wählen hat, mit hinzugezogen 
werden mögen; wie auch, daß das Tuckumsche Ober-
hauptmanns-Gericht über die Verwendung der zu 
dem dasigen Lazarech gelieferten Beyträge Rechnung 
ablege, deren Resultate die Kommittee den Gutsbe
sitzern zu eröffnen hat. Die Kommittee wird, im Fall 
es nöthig seyn sollte, die Verhandlung in dieser Ange
legenheit fortsetzen. 18^8 den i8ten März Z. Z8. 

H. 
Haacken tarif fe, Jamaiden ist mit 1797 den 

l)ten März §. 19; Neu-Oseln bleibt mit Atli;-
zen mit 1^, 1799 den Zten Marz iz u. 14; Zir-
rulischeck mit Graventhal mit I Z undSchlock-
hof mit -z, I8OI den Zten März 22 u. 2Z; 
Neuborn ist mit nnd Feldhof an der Düna mit 
Audrau nüt H und Friedrichshof mit ^ nolirt. Von 
Nurmhusen muß ^ Haacken abgeschlagen werden, 
z 80z den 2isten März Z. Z. 12 und 2Z. Von S chö-
dernsmd^ abzuschlagen; dagegen Lindenhof mit 
und Hohenberg gleichfalls mit T? zu notiren. 1805 
den 27sten Febr. §. 28. 

Haackentarif fe, in selbiger sind die Güter Grünhof 
mit Beyhöfen, Alt- und ^teu-Rahden, Abelhof und 
Gahlenhof zu notiren. I8vi. §. Z8. 

Haackentarif fe, Grünhof im Goldingschen Kirch
spiel, Willgahlen und Ernsthof verbleiben beym 
Alten. 18O8-S. 87-

Haackentarif fe, Birten und Grenzhof, ungleichen 
Stuhrhof und Autzenbach, sind separat zu notiren, 



und die Besitzer können das Stimmenrecht exerciren. 
I8O8. 5- 88. 

Haackentarif fe, Neuhof ist von Brüggen zu trennen 
und dem Gute Kümmeln zuzutheilen. 1808. K. 91. 

Haackentariffe, aus selbiger ist das Kronsgut Tal-
sen als Pfandgut zu deliren. Landtag!. Schl. 1811 
den 25ften April Z. hl. 

5)aackenzahl der Güter Lauzensee und Ilsensee, sol l  
mit ^ uud der angemessenen Seelenzahl notirr, und 
zutn separaten Stimmenrecht zugelassen werden. 
Landtag!. Schl. I8I1 den ^5ften April Z. 58. 

Haackenzahl des Gutes Bachhof, im UeberlauZschen 
Kirchspiel, kann für ^ kontribuiren, wenn es die ange
messene Seelenzahl besonders nottrt, und zum Stiin-
menrecht zugelassen werde«:. Landtagl. Schl. i^ii 
den 25ften. April Z. 59. 

H andhab i l  n g der alten Gesetze, daß die Glieder des 
Oberhofgerichts uud die Vorsitzer der Unterbehörden 
wohl besitzlich sind, wird der Kommittee übertragen. 
Landtagl. Schl. 18O8. §.47. 

I. 
Indigenat haben erhaltet::  

Se. Ereellenz, der Herr Etatsrath und Rttter von 
Brisl'orn. 1799. K. 6. 

Legationsrath und Ritter voll Königsfels, ikicl. 
Hof- und Juftizrath von Bienenftainn:, 
Obersekretar von Rüdiger, 
Kollegienassessor von Berner, iki6. 
Juftizrath von Wittenheim, 
Se. Erlaucht, der Herr Oberftallmeifter, wirkl. Ge-

heimerrath, des heil. Andreas-, Alerander-Newsky-, 
und des heil. Annenordens Ritter, desSouveranen-
ordens des heil. Johannis von Jerusalem Groß-
kreutz, vonKutaisow. 18VI.Z. d. 

Se. Excellenz, der Herr Geheimerath, des St. 
Annenordens Großkreutz, und des Lazarusordens 



27 

Ritter, von der Oeft, Herr zu Drysden. 1801. 
S. 7-

Se. Ereellenz, der Herr Generalmajor, Kommandeur 
des Souveranenordens des beil. Johannis vl>n 
Jerusalem und des Kömgl. Preussischen Ordens 
P0VU- Flerke Ritter, von Diebitsch. IHVI ikicl. 

Der .Herr Hof- und Regiernngsrath von Du Hamel. 
I8OI idicl. ^ 

Der Herr Landrath von Renncnkampf. IZOI idiä. 
Der Herr Hofrath von Tiesei,Hausen. 1 Zoi iblci. 
Der Herr Juftizrath von Ovander. ? 8vi iki6. 
Se. Erlaucht, der Herr Senateur, Geheimerrath, 

Obereeremonienmeisier und Ritter, Graf von Go-
lowkin. I8OZ. K. 1Y. 

Se. Durchlaucht, der Herr Herzog Alexander von 
Württemberg. 1805. Z. io. 

Se. Erlaucht, der Herr Generalgouvernenr, General 
von der Infanterie, Nigascher Kriegsgouverneur 
und Ritter mehrerer hohen Orden, Graf von 
Bnxhöwden. 18^5. Ii. 

Se. Ereellenz, der Herr General von der Infanterie, 
Mitglied des Geheimen Konseils und Ritter, von 

^ Bekleschow. 1808- Z. 
Se. Exeellenz, der wirll. Herr Etatsrath, Eivilgou-

vernenr voil Kurland und Ritter, von Arsenieff. 
18^8- §- 2O. 

Der Russisch-Kaiserl. Herr Etatsrath Scipio von 
Piattoli. IMZ. ^.21. 

Der Herr Obrist und Ritter Üxküll von Güldenband. 
18O8 §.22. 

Jndigenat, ob es Jemanden zu ertheilen, darüber 
foll, unter dein Vorbehalt, denen früher in Vorschlag 
gebrachten Personen selbiges unbedingt ertheilen zu 
können, nicht eher gestimmt werden, als bis vorher 
durchs Ballottement entschieden worden, ob das In
digenatsrecht für diesen Fall ohne oder mit Einschrän-
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klingen zu ertheilen ist, und welche Einschränkung 
überhaupt als Auwendung für einzelne Falle zu be- ' 
siiinmen wäre. 1799 den Zten Marz K. 7. 

Jndigenatgesuch, soll  in Zukmlft nur von 12 zu 12 
Jahren angenommen und darüber entschieden werden. 
18O8 den 18ten Marz H. 7Z. 

Jndiqenat, soll  in Zukunft auch nur persönlich ertheil t  
werden können, izil den 25sten April H. 11. 

K. 
Kandidaten zur Repräsentation der Ritterschaft, 

sind zum ersten Landtagstermin einzusenden; die Glie
der der Kommittee sind mit als Kandidaten zu betrach
ten. 1808 den 1 Zten März §. (19. 

Kasino, wird der gebetene Erlaß von Rthlr. 
Miethgeld zugestanden. I8c?8 den 18ten März H.76. 

Kirchspielsbevollmächtigte können nur mit Zu
stimmung des Kirchspiels Jemanden substituiren. 
I8QZ den 2isten März Z. 8-

Kirchspielsbevollmachtigte können nur besitzl iche 
und aus eigenem Recht Stimme habende Mitbrüder 
seyn. i HOA. H. iv. 

Kirchspielsbevollmachtigte sollen nur ein Kirch
spiel reprasentiren, mit Ausnahme für die Kirchspiele 
Dünaburg und Ueberlauz, so wie für die Kirchspiele 
Ascheraden und Nerft, die von ältern Zeiten her ge
meinsamen Ort der Konvokation und des Konvoka-
tionstermins gehabt. 180z. H. 11. 

.Kirchspielsbevollmachtigte sind gehalten, vom 
Tage der Unterzeichnung des Konf. Schl. in 6 Wochen 
eine Anzeige aller effektiven Stimmen, mit nament
licher Bezeichnung der Güter und Gutsbesitzer, an 
die Kommittee einzusenden. I8VZ. H. 44. 

Kirchspielsbevollmachtigte müssen die Kopie von 
dem Protokoll, welches sie bey jeder Kirchspielsver
sammlung führen, voll allen Anweseuden unterschrei- > 
ben lassen, und imKirchspielsarchiv aufbewahren; das 
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Original muß der Kommittee eingesandt werden. 
I8OZ. §. 46. 

Kirchspielsbevollmachtigte haben sich der Re
vision der Krons-Vorrathsmagazine zu unterziehen, 
und daß Niemand unter ihnen davon eher entbunden 
werden kann, als bis cm neuer Kirchspielsbevollmäch-
tigter bekannt gemacht ist. Kons. Schl. 18O5 den 
27ften Febr. H.6. 

Kirchspielsbevollmachtigte werden von der Ver
pflichtung entbunden, für die Bequartirung und Ver
pflegung der marschirenden Truppen zu sorgen, und 
bey häufigen Durchmärschen hat der Landesbevoll
mächtigte Marschkommissarien anzustellen. IZO8 
den iZten März Z. Z2. 

Kirchspielsbevollmächtigte haben die in jedem 
Kirchspiel erwählten Assistenten zur Revision der Ma
gazine der Kommittee anzuzeigen. I8c>8 den 2isten 
.Marz §. 66. 

Kirchspielsbevollmächtigte müssen vordem ersten 
Landtagstermin erwählt, und der Kommittee bekannt 
gemacht werden. 18^8. §. 71. 

Kleinfisch röden ist von Useken und Ordangen zu de
inen, und zu Funkenhof zu noriren. 18c>8. §. 9<2>. 

Kol legienrath von Bienenstamm, als leqit imirter 
Bevollmächtigter des Herrn Etatsraths von Mirbach, 
soll von dem Herrn Obereinnehmer, nach einer mit 
Er. Hochwohlgeb. Ritter- und Landschaft getroffenen 
Übereinkunft, auf den Namen derselben, und auf 
die im LandschaftlichenBesitz gediehenen Güter, Land
übliche zinsbare Schuldscheine auf die Summe von 
59,OOO Rthlr., und in so kleiner Summe, als er es 
wünschen möchte, vertheilt erhalten, doch soll die Ein
lösungsfrist erst auf Joh. 1818 bestimmt werden, 
unter dem Vorbehalt, auch früher partialischeZahlung 
machen zu können. 18OZ den 2lsten Marz Z. 28. 

Kommittee, die aus dem Landesbevollmächtigten und 
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2 Bevollmächtigte«? aus Mr Oderhauptmannschaft 
besteht, die die Geschäfte des Landes von einer 
ordinären Landesversammlung bis zur nächsten zu 
führen hat, wird erwählt und konstituirt, und zugleich 
festgesetzt, daß alle 2 Jahre die Kommittee von neuem 
erwählt werden soll. ^797 den Zten März Z. Z. 9 
und ic>. 

Kommittee, ihre Verhandlungen sind in geltender 
Kraft, wenn der Landesbevollmachtigte und aus jeder 
Oberhauptmannschaft nur ein Bevollmächtigter ge
genwärtig; dem Nitterschaftssekretär gebühret das 
Votum conzuküilvum. 17^7 den Htm März Z. II. 

Kommittee hat in ökonomischen Angelegenheiten den 
Obereinnehmer besonders zu Rathe zu ziehen. 1797 
den 5ten März§. 12. 

Kommittee, über die selbiger zustehenden Obliegen
heiten werden Verordnungen gemacht. 1797 den zten 
März H. IZ. 

Kommittee wird zugestanden, im Lauf dieser nächsten 
zwey Jahre eine Willigung von 5 Nthlr. vom Haa-
cken auszuschreiben. 1797 den zten März H. 15. 

Kommittee werden zur Bestreitung der bey ihrer Ge
schäftsführung vorkommenden Ausgaben für jedes 
Jahr, bis zur nächsten ordinären Adelsoersammlung, 
ZOOO Rthlr. bewilligt, die sie zu verrechnen hat, 
wozu aus jeder Oberhauptmannschaft eitler erwählt 
wird. 1799 den Zten März H. 29. 

Kommittee hat die Kosten auszumitteln, die von der 
Goldingschen und Tuckumschen Oberhauptmannschaft 
zur Einrichtung der Lazarethe verwandt, so wie auch 
die, die zur Einrichtung der Lazarethe bey der Gou
vernementsstadt Mitau annoch zu verwenden sind. 
1799 den zten März H. ZI. 

Kommittee werden 1500 Rthlr. bewil l igt, um die 
weitern erforderlichen Einrichtungen der Poststation zu 
Warnowitz zu treffen. 1801 den zten März §. 20. 
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Kommittee wird aufgetragen, nachzusuchen, daß die 
Büste des Herrn Hofrath Liebe in dein ehemaligen 
akademische» Gymnasio, nunmehrigen Kaiserl. Üni-
versitarsgebaude, aufgestellt werden kann, und dem 
Herrn Obereinnehmer wird aufgetragen, das dazu 
Erforderliche unaufgehalten auf Kosten des Landes zu 
besorgen. I8OI den Zten Marz Z. zz. 

Kommittee wird aufgetragen, denen höhern Orts 
eingereichten Vorstellungen und Vortragen, über 
welche noch keine Entscheidungen eingegangen find, 
so fern es sich geziemet, weitern Verfolg zu geben, 
auch wird alle dem, was wegen der Geschäftsführung 
in diesem Diario verzeichnet, eben dieselbe Kraft bey-
gelegt, als ob solches Wort für Wort in diesem Konf. 
Schl. inserirt wäre. 18^i den zten Marz H. 45. 

K 0 minittee wird aufgetragen, bey Sr. Durchlaucht, 
dem Fürsten Golitzin, um eine baldige Versetzung 
einer Hauptmannsbehörde nach Jllurt gebührende'An
suchung zu machen. 18OZ den 2 i sten März §. 26. 

Kommittee hat für die baldigste Einrichtung des Rit-
terhauses, als wozu sie sich dm durch Kunstgeschmack 
und architektonische Kenntnisse belehrten Rath Sr. 
Ereellenz, des Herrn wirklichen Etatsraths, Oberhof-
qerichtsraths und Ritters von Ossenberg, zu erbitten 
hat. 18OZ den 2isten März Z. zz. 

Kommittee hat es eifr igst angelegen seyn zu lassen, 
einen Plan zur Etablirung einer Kreditkasse zu ent
werfen, und sodann solchen Plan zur Prüfung in 
deshalb veranstalteten Oberhauptmannschaftsver
sammlungen vorzulegen. IZOZ den 2isten März 
Z. 39-

Kommittee wird aufgetragen, eine Einigung mit Er. 
Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft des Pil-
tenschen Kreises zu treffen, um Ablieferung der erstan
denen Vogtschen Büchersammluug, der von Herrn 
Professor Beseke angekauften Sammlung Kurlaiwi
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scher Vögel, und der von Herrn Professor Groschke 
angekauften Naturalien - und Kräutersammlung, au 
das Mitausche akademische Gymnasium zu besorgen. 
!8OZden2iftenMarzZ. 50. , 

Kommittee wird beauftragt, das Nitterschaftsgut 
Peterthal, auf Joh. d. I., dein Herril von Nolde 
aus Wilhelminenhof, auf 6 aufeinander folgende 
Jahre, für eine jahrliche Arrendepension von 1498 
Rthlr. 29? gr. in Arrende zu übergeben. Konf.Echl. 
1805 den 2i sien Febr. H. 19. 

Kommittee wird aufgetragen, die Forderung des ehe
maligen KirchenvisitatorS von Heyeking von ^ der 
diesjährigen Willigung für l^Haacken als rückstän
dige Gage zu untersuchen, und wenn sie richtig be
funden wordeil, den Herrn Obereinnehmer zur Zah
lung zu authorisiren. Kons. Schl. 1305 den2isten 
Febr. H. Zi. 

K0 mnlit tee wird beauftragt, bey Sr. Erlaucht, dem 
Herrn Generalgouverneur, die Bestätigung der vor 
Z Jahren projektirten Einquartirungs- und Polizey-
ordnunq ilachzusuchen. Landtägl. Schl. 18^8 den 
I8ten März 2Z. 

Kommittee wird übertragen, eine Generaldispensa-
tion ftir alle dispensable Fälle bey den Bauerheira-
then gehörigen Orts nachzusuchen. 18^8 den I8ten 
März ö. 2d. 

Kommitteeordnnng abzufassen, ist festgesetzt, und 
Kommissarien sind erwählt. 18^8 den I8ten März 
Z. 27. 

Kommittee hat nachzusuchen, daß denen Privatgü
tern die freye Disposition mit denen Bauervorraths-
magazinen gelassen weroe, sollte aber dieses nicht zu 
erlangen seyn, so ist nachzusuchen, daß sie, nach dem 
von Sr. Kaiserl. Majestät Paul erlassenen Ukas, 
unter die Aufsicht des Landesbevollmachtigten und 
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der Kirchspielsbevollmächtigten gestellt werden. izoZ 
den iHttn yMrz Z. 28-

Kommittee hat gehörigen Orts über die Beschwerde j 
Vorstellung zu machen, daß aus den Bauervorraths-
magazinen der Privatgüter Pastoralsbauern mit 
Brod versorgt werden sollen. 18^8 den iLten Marz i 
S. 29. 

Kommittee hat die Abänderung nachzusuchen, daß 
bloß die Oberhauptleute vom Ganzen, die Hauptleute 
uud Assessoren aber zwar aus allen Assessoren und Kan
didaten zu Assessorstellen, doch nur voil dem Kreise, in 
welchem die Vakanz ist, gewählt werden. 18^8 den 
I8ten Marz H. ZO. 

Kommittee hat höher» Orts die Verfügung nachzu
suchen, daß die Arrestanten künftig zu Fuß, durch 
Etatssoldaten, von einev Bebörde zur andern trans-
portirt werden mögen. I8c>8 den ? Ztea März Z. Zi. 

Kommittee hat die zweckdienlichsten Maßregeln in 
Anwendung zn bringen, zur Abfassung des adelichen 
Geschlechtsbuchs, uud zur Neguliruug des Neimbt-
schen Nachlasses. 18^8 den i8ten März H. A4. 

Kommittee wird aufgetragen, höhern Orts eine bitt l i -
che Vorstellung zu inachen, daß die Zlgeuner gänzlich 
aus dein Lande geschafft werden. i^<D8 den I8ten 
Marz Z. Zö. 

Kommittee wird aufgetragen, um Verlängerung der 
Hegezeit zu bitten. 18O8 den 18ten März §. 37. 

Kommittee hat den Auftrag erhalten, mit Zuziehung 
von Kommissarien des Ptltenschen Kreises, einen Plan 
zur Entschädigung für künftige unverhältnißmäßige 
Belästigung bey Durchmärschen und Podwoddenstel-
lung zu entwerfen, und diesen Plan den Kirchspielen 
mitzutheilen. 1M8 den i8ten Marz §. Z9. 

kommittee ist beauftragt, lun einen al lgemeinen Be
fehl an die Truppen zu bitten, daß sie nie ohne An
meldung bey den kompetenten Behörden, und nie ohne 

3 
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Beqlem:ng des kompetenten Assessors oderMctrschkom-
missarii marschireil sollen. den iZten Marz 
§. 4^. 

Kommittee hat eine geziemende Vorstel lung wegen 
der beschrankten Iagdfreyheit des Adels zu machen. 
IHO8 den lZten Marz 41. 

Kommittee ist zur Pfl icht gemacht, dafür zu sorgen, 
daß Güter, die an nun lnäiZenss verpfändet werden, 
in allen Fallen, die sich zur Patrimonialjurisdiktion 
qualifieiren, nnter dein kompetenten Oberhauptmann 
und Hauptmann stehen. 18^8 den i8ten Marz 
S. 43-

Kommittee, wenn sie f inden soll te, daß die Beschwerde 
des Gutes Waltershof sich zu einer Untersuchung 
von Seiten der Ritterschaft qualifieiren sollte, ,0 wird 
sie sich dieses Gutes anzunehmen haben. 1ZO8 den 
i8tenMarzH. 49. 

'  Kommittee ist die Rechtfert igung wegen verneinen
der Entscheidung zu einer Vergütung für die angeord
nete Post von Tadaiken nach Libau aufgetragen, 
l 8c>8 den 1 Zten Marz H. 55. 

Kommittee hat gehörigen Orts wegen Dispensation 
und Ehescheidung der Rekrutenweiber Vorstellung 
zu machen. 18^8 den l 8ten März H. 56. 

Kommittee wird die motivirte Rechtfert igung über 
die Erklärung, daß Eine Hochwohlgeb. Ritter- und 
Landschaft zu den Mlitärschulen, rheils wegen der 
projektirten Erweiterung des Mitauschen Gymnasu, 
bei) welcher vorzüglich auf militärische Bildung Rück
sicht genommen werden soll, theils wegen des beschul
deten Zustandes der mehresten Gutsbesitzer, nichts 
beytragen kann, aufgetragen. I8c>8 den i8ten 
März H. 57. 

.st 0 m mittee wird die Rechtfert igung aufgetragen, daß 
die Parochialschulen, theils der schlechten Jahre 
wegen, theils wegen der zerstreuten Lage der Bauerge-
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fmde in Kurland, nicht angelegt werden können. 
IZO8 den I8ten Marz K. 58. 

Kommittee hat einen Arzt für dieGrendsen- undJr-
melausche Oekonoinie anzunehmen, und aus den Ein
künften der Güter zu salariren. 18^8 den i8ten 
Marz §. bo. 

Kommittee kann nl ir Berathschlagungspunkte auf hö
hern Befehl, zwischen den Heyden Landtagsterminen, 
in die Kirchspiele senden, l 8^8 den i8len Äcarz 7O. 

Kommittee hat gehörigen Orts Vorstel lungen über 
die lastige 'Auslegung des Forjlreglements, wegen der 
doppelten Taxe bey Waldfreveln, zu machen. 18OZ 
den i8ten Marz H. 74. 

Kommittee wird aufgegeben, im Fall  einer oder der an
dere der Grendsen- und Jrmelauschen Arrendebesitzer 
Willens wäre, seinen Arrendebesitz gegeu ein Equioa-
lent abzugeben, ein solches Arrangement zu macheu, 
und vor der Abschließung den Plan den Kirchspielen 
vorzulegen. 18c>8 den 1 Mn Marz §. 78. 

Kommittee wird darum anhalten, daß die Prwatqü-
ter die Rekrutengelder in der Ritterschastsrentey abge
ben können, von welcher sie im Ganzen an die Gon-
vernementsrentey gezahlt werden mögen. i^c>8 den 
I8ten Marz Z. 79. 

Kommittee ist aufgetragen, um das Verbot f temden 
Branntweins oder doch wenigstens um die Beschran
kung der Einfuhr "on ^ Probebranmwein zu bitten. 
18^8 den i8len Marz Z. 8?. 

Kommittee hat Kommissarien zn erwählen, die, ge
meinschaftlich init den Lieflandischen Kommissarien, 
Vorschlage wegen der obwaltenden Irrungen in 
Bauerforderungs - Sachen mit Liefland aufsetzen, 
und selbige der Kommittee vorlegen sollen. I8c>8 den 
i8tenMarzZ. 84. 

Kommittee wird aufgetragen, bey der Gonverne-
mentsregierung nachzu,uchen, daß die Behöroen den 
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Befehl erhalten, mit Ertheilung der Vorspannpässe 
in Ankunft vorsichtiger zn seyn. Landtagl. Schl. IZI i  
den 25ften April §. ib. 

Kommittee wird aufgetragen, gehörigen Orts nachzu
suchen, daß man Rekruten von jüngerm Alter und klei
nen» Wuchs zum Dienst abgebet! könne. Landtags. 
Schl. ig li den 2Zsten April §. 19. 

Kommittee wird das Gesuch, um Verbot wider das 
verbotene Bierbrauen und Branntweinbrennen unbe
rechtigter Personen, aufgetragen. Landtagl. Schl. 
1811 den 2Zsten April K. 20. 

Kommittee wird aufgetragen, daß die Post nach Ja
kobstadt vor wie nach über Bauske, Wallhof und 
Friedrichstadt gehen möge, doch mit Beybehaltunq 
der jetzigen Post über Riga nach Jlluxt. Landtagl. 
Schluß 1811 den 2Zsten April H. 28. 

Kommittee wird gehörigen Orts um Verordnung bit
ten, daß die Kanzelleyen bey ausserordentlichen ge
richtlichen Geschäften nicht größere Gebühren einzie
hen. Landtags. Schl. 1811 den 2Zsten April H. Z2. 

Kommittee soll höhern Orts die Bewil l igung nachsu
che«, daß die Kronsabgaben in der Ritterschaftsren-
tey, und von selbiger in der Kronsrcntey abgetragen 
werden können. Landtagl. Schl. 1811 den 25sten 
April Z. 49. 

Kommittee hat nachzusuchen, daß die Polizeyeinrich-
tungen der Städte Mitau und Libau, zur Wissenschaft 
des Publikums, von den Kanzeln bekannt gemacht 
werden. Landtagl. Schl. 1811 den 25sten April 

Kommittee wird aufgetragen, bey Sr.Durchlaucht, 
den, Herrn Generalgouverneur, denen vorn Landtage 
wegen der Getrankesteuer gemachten Bitten den wei
tern Erfolg zu geben- Landtag!. Schl. 18H den 
2-isten April H. 5 l. 



Kommittee wird wegen der ausser Kours gesetzteu 
Bankonoten beyin Verkauf deö Steinpelpapiers und 
bey Bezahlung der Kronsabgaben für die freien Re-

, visionsseelen gehörige»! Orts nachsuche!!. Landtagl. 
Schl. 18 > i den 2Zsten April 52. 

Kommittee hat um die Bestätigung der Prozeßord
nung, so wie der im Jahr 18^8 projekrirten Abände
rungen der Excl'urions - und Konkursordnung, nachzu
suchen. Landragl. Schl. 1811 den 2>sten April 
ö. 55-

Kommittee wird ersucht, bis zur Zurückkunst der De
legation in Aktivität zu bleiben, bey deren Zurückkunft 
die Rechnungen abzulegen, und nach Beendigung die
ses Geschäfts der nenen Kommittee die Instruktion 
zu übergeben. Landtägl. Schl. den 2zstcn April 

. §. 64-
Kommission, die zur Abfassung des Ptaus zur Er

weiterung des akademischen Gymnasii zu Mitau er
wählt gewesen, hat vorgeschlagen, daß anstatt der be
willigten io Kop. von jedein Erbunterthan der Pri
vatgüter z Ferd. sollen erhoben werden; dieser Vor
schlag wird angenommen und zugleich erklart, daß die
ser Beytrag nach Bestätigung des Plans gerechnet 
werden soll; da aber der Erweiterungsplan eine 
Prüfung nothwendig macht, so wird eine solche Kom
mission ernannt, die mit der Kommittee die Prüfung 
vorzunehmen hat. 18^3 den 21 sten März §. 20. 

Kommission, die zur Abfassung des Plans zur Dis
lokation der Truppen zu bestellen, hat besonders auf 
die Nachweisung der Tuckumschen Oberhauptmann
schaft wegen der Beyträge zur Unterhaltung des 
Dnepprowscben Regiments und auf die aus den andern 
Oberhauptlnannschaften eingebrachten Anzeigen we
gen gehabter Beschwerden Rücksicht zu nehmen und 
in Vergleichnng zu stellen, damit hiernach eine Ans-
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Mittelung über die etwa einem Theil Zuerkennende 
Ä-ergütnng gemacht werden kann. 1303. H- 42. 

K 0 mmissi 0 n ist ernannt, die einen Plan zur al lgemei
nen Landesversammlung, einen zweyten zur Landes-

' versaininlung durch Deputirte, lind allenfalls noch 
einen dritten, in dem die beyden erstell zu vereinigen 
waren, zu entwerfen hat. t8c>5 den 2isten Febr. 
§. 15. 

Kommission, die I8OZ zur Behandlung der akademi
schen Angelegenheiten niedergesetzt, wird in ihrer Akti
vität beybehalten. 18^ den 21 sten Febr. H. 20. 

Kommission, die zur Behandlung der akademischen 
Angelegenheiten niedergesetzt ijt, wird aufgetragen, 
in Veroiildung mit der Kommittee, den Eingriffen der 
Echu!kommlsjion zu Dorpat in die Rechte des hiesigen 
Konsistoriums gehörigen Orts kräftigst zu begegnen. 
IM5 den 21 sten Febr. H. 25. 

Kommission, die zur Uebernahme der Güter Grend-
sen und Jrmelau ernaiurt ist, wird bestätigt, und sel
biger die Veranstaltung zur Einrichtung eines Bauern-
lazareths auf besagten Gütern übertragen. 
den 2 t sten Febr. H. 27. 

K 0 minissi 0 n zur Uebernahme von Grendsen und Jr
melau, wird aufgetragen zu untersuchen, ob die gebe-
teneBewilligung vonAbaushof wegen Erbauung eines 
neuen Kruges nachzugeben. 1305 den 27sten Febr. 
K. 41. 

Kommission soll  von der Kommittee ernannt wer
den, die eine billige Ausgleichung bey Arrestanten
transporten trifft. Landtag!. Schl. I811 den2Zsten 
April §. 13. 

Kommissarien sind ernannt, die mit Zuziehung der 
Kommittee einen Plan zur Kommitteeordnung anfer
tigen, und selbigen in die Kirchspiele zur Prüfung 
und Entscheidung senden. I8c>8 den i8ten Marz 
S. 27. 



Kontra k l ,  weicbca der Herr '  eicbsgraf von Medem, 
Erbberr der 'Alt-Autzschen Güter, mit Sr. Ercellcnz, 
dein Herrn Generalmajor von Arbusow, als Chef des 
Depots der RigaschenPr0'üan!kolmnimo!l, abgeschlos-
sen, wird angenommen und solche Kraft beigelegt, 
als wäre er P;mkl für Punkt und Wort für Wort in 
diesem Kons. Schl. inserin. t8Oi den Zten Mar5 
S. !8- ' 

Kontrakt, der von dem.^errn von LyMder, Bevoll-
lnächszqren der Kirchspiele Dünabnrg uno Ueberlauz, 
mit dem Herrn Kammerherrn von ^apkowsky, Erv
herrn ans Warnowitz, wegen Erbauung der Gebäude 
für die Warnowitzsche Poststation abgeschlossen, wird 
bestätigt und in der Art bekräftigt, als wäre er Wort 
für Wort in diesen: Kons. Sehl, inserirt. 18^1 den 
zten März H. 19. 

Kronsqut Sessau, da es schon seit einiger Zeit die 
Natur eines Pfandgutes verloren hat, so wird der 
gewesene Besitzer desselben von allen Willigungszah-
lungen, mit Ausnahme der 1 jährigen, die er bis zum 
Ablauf der > 2 Jahre gegen Empfang von Landschaft
lichen Koupons zu zahlen hat, enrbnnden. 1805 
den 21 sten Febr. 2Z. 

Kurator des Katharinenstif ts wird authorisirt ,  der 
Frau Aebtissm den nachgewiesenen Verlust von 2ic> 
Rthlr. 4 Sechs, auszuzahlen, und die nöthigen Repa
raturen an den Snftsgebänden vornehmen zu lassen. 

^ I8OI.K. 14. 
Kurator des Katharinenstif ts wird authorisirt ,  der 

Frau Aebtissm die verlangte Zulage von 200 Rtblr. 
zu zahlen, 1 8OZ den 21 sten März 24. 

L. 
Landesbevollmächtigten wird gestattet, im Fall  

er genöthiget wäre, feiner Gesundheit wegen eine Reise 
ins Ausland zu unternehmen, einen Substituten 
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nach eigenem Gefallen zu Wahlen. 1799 den zten 
März 19. 

^ Landesbevollmächtigten werden an Diäten für 
jedes Jahr 2000 Rthlr. bestimmt. iMi den zten 
März Z. IO. 

Land esbevollmachtigten werden während seiner 
Geschäftsführung zur 'Privatkorrespondenz für jedes 
Jahr 200 Rthlr. bewilligt, auch dem Herrn Oberem-
nehmer aufgetragen, die vom Landesbevollmächtigten 
gemachte!! Auslagen für Porto, Bochen- und Estaf-
fettemohn aus der Landestasse zu bezahlen. 1301 
den Zten März H. 16. 

Landesbevollmächtigter, und die aus jeder Ober
hauptmannschaft erwählten Mitbrüder, werden bevoll
mächtigt, die aus der Huld und Gnade Sr. Majestät, 
des Kaisers, dem Lande geschenkten Güter zu überneh
men. IZOZ den 21 sten'Marz H. 22. 

Landesbevollmächtigter soll  berechtigt seyn, die 
zur Anfertigung der neuen Proceßordnuug und Orga
nisation der Gerichtsbehörden aus jeder Oberhaupt
mannschaft erwählten Kommissarien zusammen zu 
berufen, um zur endlichen Abfassimg und Beendigung 
zu schreiten, und hie endlich abgefaßten Pläne Sr. 
Durchlaucht, dem Herrn Generalgouverneur und 
Ritter, Fürsten Golitzin, mit der Bitte um die Aller
höchste Kaiserliche Bestätigung zu überreichen. 180z. 
§- 37-

Landesbevollmächtigten und der Kommittee, 
werden für die nächsten zwey Jahre, bis zur nächsten 
ordinären Landesversammlung, zu laufenden Ausga
ben ZcxO Rthlr., zu etwa nöthigen Delegationen für 
beyde Jahre Zcxx) Rthlr., überdem noch, falls sie es 
für nöthig findet, eine Willigung von 5 Rthlr. vom 
Haacken, auszuschreiben verstattet. 1805 den 27sten 
Febr. Z. 42. 



Landesbevollmachtigte, Se. Excellenz, der Herr, 
wird authorisirt, der Kurlandischen Gouvernements-
regierung den Beschluß Er. Hochwohlgebornen Ritter
und Landschaft, daß selbiger die von der Unterwer-
fungsdelegation geforderte Kostenauslage nicht bezahlt 
wird, mit der Bitte bekannt zu machen, selbigen Be
schluß nicht nur einem dirigirenden Senat zu berich
ten, sondern auch genannter Kommission mittelst Be
fehl bekannt zu machen. i8c>7 den 2Zsten April 
Z. 2. 

Landesbevollmachtigter hat die beyden Brigade-
ehefs der beweglichen Landmiliz beym Herrn Finanz-
minister zu Ertheilung von Aemtern zu einpfehlen. 
IZO8 den i8ten Marz Z. 75. 

Land bothe »Marschall  soll  es erlaubt seyn, seine 
Instruktion an einen andern Deputirten zn übertra
fen, doch mit dem Vorbehalt, in zweifelhaften Fal
len den Sinn seiner Instruktion zu erklären. I8c>8 
den i8ten März Z. 72. 

Landbothenmarschall  soll  berechtigt seyn, bey 
Parität der Stimmen die Entscheidung zu geben. 
Landtägl. Schl. 1811 den 25sten April Z. 24. 

Landtag hat beschlossen, daß Grünhof von Joh. 18^7 
und Peterthal von Joh. 18^8 an, als von welcher 
Zeit der Durchl. Herzog in völligen Erbbesitz der 
Güter gelangt» de»? Willigungsbeytrag zu zahlen hat. 
1808. ö. 65. 

Landtag hat bey der Gouvernementsregierung nach
gesucht, daß eine Publikation erlassen werde, daß 
Niemand Erbleuten des Adels ohne Wissen ihrer 
Gutsherrschaft Kredit geben »löge. Landtägl. Schl. 
I8II den 2Zsten April K. 21. 

Landtag hat, auf die Frage des Herrn Civi lgouver-
neurs, ob sich der Adel zu einem fteywilligen Beytrage 
zum Brückenbau in der Stadt Libau verstehen wolle, 
geantwortet, daß die Stadt sich deshalb an die inter-



essirenden Kreise zu wende« hatte, Landtägl. Schl. 
18Ii den 25sten April 4b. 

Landesgesetz-e, die wider das Hehlen der Läufl inge 
sprechen, sollen reassmnirt werden. Landtagl. Schl. 
I8II den 25ftenAprilZ. 15. 

Lassen wird, als ein altes von Ellern se^arirtes Gut, 
zum Stimmenrecht wieder zugelassen. 18^8. K. 89. 

Läufl inge, die aus andern Provinzen vor dem yten 
April j 797 hieher gekommen, und in diesem Gouver
nement in den Revisionslisten angeschrieben, sollen, 
wenn solche mit Allerhöchster Genehmigung in die,ein 
Gouvernement verbleiben und denen Güte, n als Erb-
unterthanen zugetheilt sind, gleich den übrigen Erb-
unterthanen die schuldigen Abgaben zahlen. 18QI 
den 5ten Marz Z. Zb. 

Laub Holzwald er von Grendsen und Irmelau, sollen 
vermessen werden. I8O8- §. 64. 

M. 
Maaßnehmungen, die, die von der, zur Vertretung 

der ritterschaftlichen Gerechtsame bey der ehemalo ob-
gelegenen Theilnahme an der Errichtung der Univer
sität zu Dorpat, erzählten KommijswnUut der edien 
Ritterschaft von Lief- und Ehstland genossen, wer
den iin Ganzen angenommur und bekräftigt. t8OZ 
den 21 sten Marz H. 25. 

Materien, die zu einer künft igen Entscheidung aus
gesetzt sind, werden pro gegeben. 1797 
und I8OZ. §.K. 2Z und 49. 

Mannrichter, sollen nnr von der Oberhauptmann
schaft gewählt werden, wo die Stelle vakant ist. 1799 
den Zten Marz Z. 16. 

Mannrichter, sollen ein jeder jahrl ich an Diäten zcD 
Rthlr. haben, die gegenwartigen aber, so lange sie im 
Dienst sind, noch als Pension 2(X) Rthlr. iMi 
den Zten Marz H. 40. 
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Mannrichter sind berechtigt, auf ihren Revisionsrei
sen 4 Pferde nebst dem nölhigen Angespann von den 
Gütern unentgeldlich zu fordert,. 18oi. H. 41. 

Mehrheit hat beschlossen, daß es bey der jetzigen 
Einrichtung der Oberlandischen Post bleiben soll; die 
Ursach der Stockung hat die Kommittee auszumit-
teln, und die Abhülfe zu bewirken. 18^8 den i8ten 
M<irzZ.2Z. 

Mehrheit Er. Hochwohlgebornen Ritter-und Land
schaft, hat sich für die Abfassung eines Platw zur Er
richtung einer Bank erklart. Landtagl. Schl. 1811 
den 2Zsten April §. 5H. 

Mitbrüdern, die in frühern Zeiten und bis jetzt das 
Jndigenat erhalten, um dieselben zu einer ungetheilten 

^ Beherzigung der allgemeinen Wohlfahrt zu verbinden, 
wird in gesetzlicher Kraft und Gültigkeit erklart, daß 
sie alle mit dem Indigenatsrechte verbundene Präro
gativen, Freyheiten, Rechte, Vorzüge und Vor
thelle, wie die uralten Geschlechter dieser Herzogthü 
mer, genießen sollen. 1801 den 5ten März §. 8. 

Äl i l iz off iziers, den fünf armen, werden jedem ein-
für allemal i<2O Rthlr. aus der Ritterschaftskasse be
willigt. 1808 den l 8ten März K. 85. 

N. 
Nach suchung, fernere, der^ Wiederherstellung der 

Gleichheit der Rechte in Krons- und Privatsachen, ist 
der Kommittee zur Pflicht gemacht. 18^8 den 18ten 
MärzK.zz. 

Nachjuchung, daß die Progongelder str die im Jahr 
18^6 und i8c>7 gestellten Podwodden gezahlt werden, 
wird der Kommittee zur Pflicht gemacht. Landtagl. 
Schluß 1 ZI I den 25sten April K. 29. 

Nichter scheinung, wegen, auf Oberhauptmann
schafts- und Kirchspielsversammlungen, werden fol
gende Verordnungen gemacht. 1797 den bten Marz 



O. 
Obereinnehmer wird anthorisirt ,  wegen der als 

Landesschuld anerkanntet, Slimme von.>-,859 Rthlr. 
eine Reparation anzufertigen, und hiernachst eine 
Willigung auf den iften Juny d. I. auszuschreiben. 
1797. K. ib. 

Oberein nehm er wird die Summe von 2Ov Rthlr. 
für die nächsten zwey Jahre bewilligt. 1797 den dten 
Marz §. 17. 

Obereinnehmer werden an jährl ichen Diäten ZOo 
Rthlr. bewilligt. I8oi. §. 11. 

Obereinnehmer wird aufgetragen, die Wil l igungs-
reste, die in sechs Wochen nach Unterzeichnung des 
Konf. Schl. nicht abgetragen sind, nötigenfalls durch 
richterliche Hülfe beyzutretben. 1801. H. 32. 

Obereinnehmer wird aufgetragen, wenn der Do-
blensche Kirchspielsbevolltnachtigte nach dem ihm gege
benen Auftrage die Anzeige von der Haackenzahl von 
Bersemünde gemacht, solches in der Haackentariffe 
zu verzeichnen, und dem Gutsbesitzer wird der Ge
brauch der Stimme zugestanden, igoi den Zten 
März K. 37. 

Obereinnehmer wird gestattet, fal ls er im Lauf die
ser zwey Jahre eine Reise ins Ausland vornehmen 
sollte, Jemanden auf seine Bürgschaft zu substituircn, 
dessen gemachten Anordnungen gleiche Amhorität zu
stehen soll, als wenn selbige vom Obereinnehmer 
selbst wären getroffen worden. 1803 den 21 sten März 
6. 

Obereinnehmer wird aufgetragen, im Namen der 
Landschaft, auf die derselben donirten Güter, Schuld
briefe für den vollen Werth der bereits beigebrachten 
O,uote der 12jährigen Willigung an die Erb- und 
Pfandbesitzer und Rentenirer sofort auszustellen, und 
auch fernerhin, bey jedesmaliger Beybringung der 
O.uote der 12jährigen Willigung, solche über den vol
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len Werth derselben sprechende Schuldbriefe auszu
händigen. z 8OZ den 2lsten März §. 2Y. 

Obere i  n nehmer, der ihm ertheil ten Instruktion wird 
dieselbe Kraft und Gültigkeit ertheilt, als ob sie Wort 
für Wort in diesem Kons. Schl. enthalten wäre, auch 
wird dem Herrn Obereinnehmer gestattet, im Fall der 
Ritterschaftsrentmeister, Kollegienassessor Schmid, 
seinen Posten aufgeben sollte, ein anderes Subjekt, 
welches sein ganzes Vertrauen besitzt, zu dieser Stelle 
vorzuschlagen, welches alsdann zu selbiger befördert 
werden soll, i 8^5 den 27sten Februar H. 7. 

Obereinnehmer wird authorisirt ,  dein Gute Grün
wald dasjenige, was selbiges für 147 männliche See
len, die nach der letzten Revision aus andern Gouver
nements dahin gekommen, zurückzuzahlen, auch wird 
genanntes Gut voll aller Verpflichtung, für erwähnte 
147 Seelen die Willigungsbeyträge zu zahlen, ent
bunden. 1805 den 21 sten Febr. Z. ! 6. 

Obereinnehmer hat die 2O,cxx) Rthlr.,  die an Se. 
Ereellenz, den Herrn Geh. Rath und Russischen Mi
nister von Mestmacher, wegen früherer Abtretung voll 
Degahlen gezahlt sind, auf seinen Kredit genommen, 
es wird daher diese Schuld als Landesschuld aller
kannt. 18O5 den 21 steil Febr. K. Z4. 

Obereinnehmer ist aufgetragen, nicht nur den 
Kirchspielen Dünaburg und Ueberlauz die von densel
ben bis zu dieser Landesversammlung ausgelegten 110 
Rthlr. jÄr die Post nach Jllurt auszuzahlen, sondern 
auch, von jetzt an, jährlich 170 Rthlr. Alb. für die 
Post nach Jllurt, M Rthlr. für die ,leuerrichtete 
Post nacli Fl iedrichstadt, und 120 Rthlr. für die neuer-
richtete Post nach Jakobstadt zu zahlen. I8O5 den 
eisten Februar H. 40. 

Obereinnehmer soll  Sitz und Stimme in der Kom
mittee haben. Landtägl. Schl. 18t 1 den 2ZstenApril 
§.47. 
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Obereinnehmerstel le soll  von nun an alle zwey 
Jahre, und zwar vor dem Schluß einer ordinären 
Landtagsoersammlung bis zur Eröffnung der folgen
den, durch eine neue Wahl besetzt werden. I ZOZ. K. 7. 

^)b erHauptmann schaftsbevollmächtigte haben 
den Ersatz der Auslagen und Kosten von ihren Ober-
hauptmannschaften einzufordern. 1799. H. 20. 

Ober Hauptmannschafts bevollmächtigte, die 
im 9ten K. des Konf. Schl. konstituiret, können bey er
achteter Notwendigkeit die gehörigen Kirchfpielsver-
sammlnngen im Orte der Oberhauptmannschaft kon-
vociren. 1797 den dten Marz Z. Z. 

Oberhauptmannschafts Versammlungen sollen 
von der Kommittee, zur Wahl der Kommissarien 
zur Ausgleichung der Prästanden zwischen Land und 
Städte, ausgeschrieben werden. Landtägl. Schl. 
18ii den 25sten April Z. 18. 

Obliegenheiten der von einer ordinären Landesver
sammlung bis zur andern in Aktivität bleibenden Kirch
spielsbevollmächtigten, werden durch nachstehende 
Punkte näher bestimmt. Konf. Schluß i8vi den 
zten Marz H. 27. 

Obliegenheiten, die im 27sten §. des Konf. Schl. 
für die Kirchspielsbevollmächtigten verordnet sind, sol
len auch für die Oberhauptmannschaftsbevollmächtig
ten zur Nachachtung dienen. 18OI den Htm März 
Z. 29. 

Ober- und Kollegiensekretärs Birkel Übersetzung der 
lateinischen Gesetze in deutscher Sprache, und des 
Oberhofgerichtssckretärs Neander Auszüge aus Ma
fien, deren Abdruck zu befördern wird beschlossen, und 
dem Herrn Obereinnehmer aufgetragen, daß>er für 
jedes Gut ein Exemplar der Übersetzung der Statu
ten und Ukasenauszüge kaufen, und die Zahlung bey 
Ablieferung von den Gutsbesitzern fordere. 1805 den 
2isten Febr. H. zo. 



Ordnung und Sicherheit für diejenigen zu erhalten, 
die Hey den Behörden was zu suchen, wird der Kom
mittee aufgetragen zu bewirken, daß diejenigen, die 
ihre Bittschriften in cwplo oder triplo einreichen, oder 
ihre Berichte einsenden, Produkte oder Bescheinigung 
von der Behörde darüber unentgeldlich erhalten mö
gen. 18^8 den 18ten Marz §. ZO. 

P. 
Pe ter thal soll  Herr von Nolde von 1805 bis iz i i  zur 

Arrende haben; die jahrlich zu entrichtende Arrende-
sutnlne soll nach Maaßgabe der Abfindnngssmnlne 
bestimmt werden. 18OZ den 21 sten Marz 4z. 

P fan d su m men, die noch nicht ausgezahlt sind, haben 
nach dem gesetzlichen Verhältnis? zu einem Haacken die 
Willigung zu den gesetzlichen Landesschulden von 
88,<)ÖO Rthlr. zu zahlen, mit der Zusicherung, daß, 
im Fall die Erstattung der Herzog!. Pfandverschrei-
bungen erfolgen sollte, die obengenannte gezahlte 
Quote ohne Zinsen wieder zurückgezahlt werden soll. 
1799 den Zten März Z. 12. 

Pfandbesiker, deren Pfandgüter bereits eingelöset 
sind, nnd für dieselben auch keine Stimme mehr aus
üben können, müssen alle die früher bestimmten Willi-
gungen, nach dem I2ten Z. des Konf. Schl. von 1799, 
betragen; worüber dieselben nach der im 29sten Z. 
des Kon^. Schl. bestimmten Weise zu sichern sind. 
18OZ den 21 sten März H. ZO. 

Pfandverschreibnngen nnd Kontrakte, daß selbige 
in Zukunft nicht anders korroboriret werden sollen, als 
wenn Hand und Inhalt von den Kontrahenten vor 
einer Behörde anerkannt worden, und diese Anerken
nung mit dein Gerichtssieyel bescheinigt ist; diese 
Nachsuchnng höhern Orts, ist der Kommittee übertra
fen. 1808. §.42. 

P Neeban, auch auf denen Ritterschaftsgütern einzu
führen, wird das Ailerbieten des Herrn von Medem 
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aus Wilzen mit Dank angenommen, und der ^ur 
Uebernahme besagter Güter ernannten Komnnsjwn ' 
aufgetragen, die Veranstaltung zu treffen, daß zwey 
Bauerjungen, die die Piseearbeit erlernen wollen, 
ausgesucht und nach Wilzen gegeben werden. 1805 
den 21 sten Febr. Z. 32. 

Plus der Arrendepension vonDegahlen und Peterthal, 
soll zur Tilgung der durch die Einlösung besagter 
Güter entstandenen Landesschuld verwandt werdeil. 
1805. §. 37-

Podwoddenstel lnng, fal ls solche abermals nöthig 
seyn sollte, wird die Kommittee um eine Progonzah-
lung von 4 Kop. für die Werst bitten. 1M8. §. 51. 

P r iv a t  fachen, in sofern sie Bezug auf das al lgemeine 
Wohl haben, ist beschlossen, nötigenfalls durch die 
Kommittee, auf Kosten der Ritterschaftskasse, unter
stützen zu lassen. I8OZ. S. 29. 

R. 
Resultate der ausser den Landtagen vorfal lenden 

Wahlen, sollen jedesmal dem Kirchspiel angezeigt 
werden. Landtagl. Schl. den 2Zsten April 1811 
§.Zl. 

Rekrutirung und Krankheit haben eine starke Ver
minderung der Revisions-Seelenzahl verursacht; es 
wird daher der Kommittee aufgetragen, eine neue Re
vision der freyen und erbnnterthanigen Seelen zu be
wirken. I8c>8 den I8tenMarz §. 45. 

R i t t e r s c h a f t s r e n t  m e i s t  e r ,  K o l l e g i e n a s s e s s o r  
Schmid, wird die Summe von icx> Rthlr. jahrlich 
bewilligt. 1799 und 18OI. §. Z. 8- und 13. 

Ritterschaftsrentmeister wird die angeordnete 
Bürgschaft erlassen, und ihm versichert, daß, falls 
die Landschaft die Landes-Rentmeisterstelle einziehen 
sollte, er doch zu Lebzeiten die halbe Gage genießen 
solle. 1799 den Zten Marz H. 18. 
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Ritterschaftssekretar wird, zur Anerkennung der 
dem Lande geleisteten Dienste, ein Dongraduit von 
5OOO Rthlr. zuerkannt und bewilligt. 18^1 den zten 
Marz Z. 12. 

Ritterschaftssekretar werden, in Erwägung sei
ner anerkannten Eigenschaften und Verdienste, so 
lange er diesen Posten bekleidet, 4OO Rthlr. als jahr
liche Zulage bewilligt. 1805 den 2isten Febr. Z. 17. 

Ritter- und Landschaft erkennt mit den Empfindun
gen des ehrerbietigsten Danks die durch den Aller-
höäLten Gnadenbrief ihr bestätigten alten Rechte 
und Privilegien, und daß ihre alte eingeführte Ge
richtsverwaltung beybehalten werden soll, igoz den 
2istenMärzH. 18. 

R i t t e r  schaftsaktnar Schmid werden, so lange er 
im Dienst ist, Ivo Rthlr. bewilligt. 18^8 den 18ten 
März §. 52. ' 

Ritterschaftsdiener Konselewsky bekommt, so 
lange er im Dienst ist, eine Zulage von 40 Rthlr. 
18c>8 den 18ten März §. ZZ. ^ 

Ritterschaftsgüter sollen auf 6 Jahre einzeln an 
den Meistbietenden zur Arrende überlassen werden. 
Landtägl. Schl. 18H den 2Zsten April Z. 35. 

S. 

Sache des Tuckumschen Herrn Assessor von Hüllessem 
gegen den Kurl. Kameralhof; im Fall die Kommittee 
findet, daß selbige von allgemeinem Interesse für das 
Land ist, wird sie sich im Namen der Ritterschaft für 
den Herrn von Hüllessem verwenden. I8L>8. H. 4b. 

Saldo von ZOOO Rthlr.,  welches wahrscheinl ich vom 
Piltenschen Kreise zn beziehen, soll zur Verminde. 
' ' 4 



rung der Landesschulden verwandt werden. iZc>Z. 
Z. 82. 

Schuld von ZZ4O Nthlr.,  die durch die edelinüthige 
Bürgschaft Sr. Ereellenz, des Herrn Landesbevoll-
lnachligten, gedeckt ist, wird als eine Lanoesschuld an
erkannt. IMZ den 27sten Febr. §. iz. ' 

Se. Erlaucht, den Herrn Generalgouverneur, zu bit
ten, daß die Ewilobrigkeit künftig nicht anders als auf 
höhern Befehl Podwodden ausschreiben soll. iZoZ 
den I8ten Marz 24. 

Sr. Erlancht, dem Herrn Generalgouverneur, ist 
vom Land^ge eine geziemende Vorstellung gemacht, 
wegen Beschleunigung der Bestätigung der vakanten 
Nichten teilen. 18^8 den 18tcn März Z. 48. 

Stimmengebung soll hinsühro, so wohl auf Kirch
spiels- als auch auf allgemeinen Konferenzen, nur 
durch gehörig veranstaltetes Ballottement geschehen. 
1797 den zten März H. 1. 

Stimmen Hab ende, wenn selbige von Konferenzen 
oder Oberhauptinannschaftsversannnlungen ausblei
ben, sollet 2O Ltihlr. zu:n Besten der Landeskasse er
legen; wegen nicht Erscheinung bey Kirchsplclover-
sammlnngen werden die alten Gesetze reassumirt. 
1799 den Zten März H. 2.;. 

Strafgelder von io Rthlr.,  wegen Nichtabwar- ^ 
tnng der Ki'rchspielsversammlunqen, werden hierdurch 
ailf 5 Rth'r. gemildert. Dem Kirchspieisbevollmäch-
tigtcn wird es zur Pflicht gemacht, der Kommittee 
die Ausgebliebenen anznzeigen. I8OI den zten 
März Z.28. 

Strafgelder von denen, die von dieser Landesver? 
sammlnng, ohne sich legitunirt zu haben, weggeblieben, 
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sollen eingetrieben und zum Besten des zu errichtenden 
Ritterhanses verwandt werden. IM) den 2isten 
Marz Z. zb. 

Superintendenten werden für die gehaltene Land-
taaspredigt 50 ^)tthlr. als Honorar bewilligt. 18^8 v 
den I8ten März H. 8^>. 

T. 

Thronbesteigung des Merdurchlaucktigsten Kai
sers Älexailders würdig zu femrn, ist sür die Armcn 
der Gouverneinemsstadt Mitau ein Iahresumerhalt 
ausgesetzt. I80Z den 2isten Marz Z8-

Trans l ateur, Kollegienassessor Lenz, werden wegen 
der häufiger werdenden Arbeiten für die Zukunft 15O 
Rthlr. als jahrliches Gehalt bewilligt. I8O5 >.en 
2iften Febr. K. 22. 

Thurm an der Irmelanschen Kircke erbailen zu lassen, 
ist derKomnutee aufgetragen. 18^8 den 18len März 
H. di. 

U. 

uebertrag der Haackenzahl auf ein von andern 
Gütern durch verkauf getrennten in derHaackcntariffe 
noch nicht notirten Gutes, bev selbigem wird festge
setzt, daß dem Verkäufer, wegen der auf das verkaufte 
Gut übertragenen Haackenzahl, die vorchristlich kon-
tribuirellden Köpft von seinem Gute abgeschlagen und 
bey den» verkauften notirt werden sollen. 1799. 
S. ZZ-

Ueberschuß, der vorhandene, von 6Z49 Nthlr. 45 gr., 
ungleichen das gesammelte Plus aus den Belwrdeqel-

. . . . .  

/ 



dern von 2l/)5 Nub. Kop., sollen zur Verininde-
rung der Landesschulden verwandt werden. izoZ 
den i  Um März §. Z. M und 85. 

Umschreiben, die die Kommittee oder derLandesbe-
vollmächtigte bey wichtigen Vorfällen herumsenden, 
ttUissen nacb der bengelegten Liste von Erb- und 
Pfandgütern durch reitende Bochen eiligst befördert 
werden. 1797 den zten Marz Z. 22. 

V. 

Vakanzen, we-m selbige bey den Oberhauptmann
schafts- oder Haupnnannschafts-Assessorsteltenindem 
Zwischenrailin von einer ordinären Landesversamm-
lunq bis zur andern eintreten, wie die Subjekte aus-
zumitteln, darüber werden Verordnungen gemacht. 
1797 den 6ten März 2O. 

Vakanz, wenn selbige bey ei l ier Hanptmannsgerichis-
Assessorstelle eintritt, wird die Ärt der Wahl in fol
genden Punkten naher bestimmt. 1799. §>. 15. 

Verordnungen, die in frühern Zeiten wegen Erthei-
lung des Indigenats gemacbt, sind geprüft und, ohne 
die Kraft des 8ten §. des Konf. Schl. im geringsten 
mindern zu wollen, zu ewiger unabänderlicher Fest
haltung beschlossen worden. 18^1 den Zten März 

Verwaltung der Nitterschaftsgüter, mit möglichst 
geringen Kosten, wird der Kommitee ziw Pflicht ge
macht. Landtägl. Schl. 18^1 den 25sten April 

24-
Verordnungen, die im 24sten Z. des Konf. Schl. 

von 1799 wegen Nicklabwartung der Landes- und 
Oberhauptmannschaftsversantinlungen gemacht sind, 
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sollen auch auf diejenigen angewandt werden, die die 
Konferenzial - und OberhauptlnanilÄiaftsversalnm-
lungen vor dem Schlich derselben verlassen. 18^1 
den zten März 25. 

Verordnungen, die im 45sse' §. des Konf. Scl) l .  
zur Wahrnehmung in den Kirchspiels^ersannnlungen 
bestinunt siud, gelte!» auch für die Oberhanptmann-
fchaftsversiunmlung. IM) den 2?sten Marz 

47-
Vollmachten, wie solche in al len Versammlungen zn 

gebrauchen, darüber wird Nachstehendes verordnet. 
1 7 9 7  d e n  b t e n  M a r z b .  

Vollmachten, wie solche zu gebrauchen, wird mit 
Aufhebung dessen, was dein in den Konf. Schl. 
von 1797 und 1799 oder auch m frühern Zeiten ent
gegen, zur unabänderlichen Festhaltnng verordnet. 
I8OI den 5ten Marz Z. 26. 

Vorschrif ten, die im Konf. Schl. von 1797 wegen 
Gebrauch der Vollmachten gemacht sind, werden reas-
sumirt und zur nähern Bestimmung derselbenNachfol-
gendes festgesetzt. 1799 den 1 Zlen März. Z. 21. 

Vorschlag, die adelichen Wappen im Ritterschafts-
hanse malen zu lassen, wird annoch 
»^gesetzt.  Z8v8§ .  ZZ .  

W. 

Wahl des Goldingschen Mannrichteradjnnkti wird, 
wen derselbe anfeine illegale Art von denen Landtags-
kirclnpielen gewählt ist, zurück au die Kirchspiele nach 
der alten ^'intheilung venviesen. Landtägl. Scbl. 
>8ii den 25üen Llpril 14. 
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Will igungen sollen al le inskünft ige, da die Haackcn-
lariffe der aoelichcn Prioatgüter keinen qlcichlnäßiqen 
Maaßstal) hat, nicht' nach der Haackenzahl, sondern 
nach der Anzahl der erbunterthamgen männlichen 
Kopfe gezahlt werden; doch sollen, Key dem ourch den 
Konf. Schl. oesiimmten der Erhebung ver Wil-
lignngen, auf die in den Kirchspielen Oü-iaburg u id 
Ucberlauz bettnolicke Anzahl von erbunrerchanigen 
Köpfen dieAnzadl von 52OO, im Kirchspiel Ascheraoen 
und ilterft die Anzahl von 500, uni) im Kirchspiel 
Selburg vie 'Anzahl von 200 koutribuireuden Köpfen 
in Anschlaa gebracht werden, welche Abrechniuig nach 
einer Veremigung in den Kirchspielen einzelnen 
Gütern zu omte gerechnet werden soll; die genannten 
K rchipiele sind sodann gehalten, innerhalb b Wochen 
die für jedes Gut bestimmte Anzahl konrribuirenver 
.jiöpfe derObereinlleh'.nererpedition anzuzeigen. 1799 
den Zten Marz H. 2b. 

Wil l igungen, die nach den: im 26sten des Konf. 
E cht. staiuirten I^lucio repanttimiis erhoben werden 
sollen, Key denen ist auszumitteln, weiche Anzahl kon-
tribuirender Köpfe auf einen Landeshaacken oder 
einen solchen Landeshaacken cquivalirende Pfand-
und Nentenirersmnlne gerechnet werden sollen. 1799 
den ^ten Marz Z. Z2. 

Wil l igungen sollen al le, mit Ausnahme der früher 
auf (1 Jahre, und der wsr. Oiur. dieser Landesver-
sauunlu^g auf 12 Jahre repartirten Landesschuld, 
nach Anzahl der den adelichen Privatgütern zuge
hörigen erbunterthamgen ,nannlichen Köpfe aus
geschrieben und erhoben werden. 1799 den Zten 
Marz S. Z5> 

Wil l iqungen, die, in den Kirchspielsversammlungen, 
von loKop.für jedcnKopf, bey ver auf adelichen^rb? 
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gutem und bürgerlichen Lehen verzeichnen Revision 
für die Köpfe, welche für die zu Dorpat zu errichtende 
Universitär bestimmt find, werden reassumirt', eine glei
che Willigung wird au cd für die zu Mitau zu errich
tende Universität bestimmt. 18<)i den ZtenMärz Z. 21. 

Wil l igunq, zwenjähnqe, von 12 Nthlr. per Haaeken, 
soll in eine einjährige, von 6 Nrhtr. von: Haaeken, 
vcnvandelt werden. 18^5 de>» 27sten Febr. zy. 

Wil l igungen des Landes, wieoiel zu selbigen jedes
mal bestinnnt ist, zeigen nachfolgende Lanotägliche 
Schlüsse: 179/ den ötenMärz ll>. 1799 dm ztm 
März §.Z. 9. und 23. igoi den Zten Mär; zi.  
und 45. I8OZ den 2isten Marz §. H. 21. und 27. 
1805 den 27stm Febr. §. 45. , . 

Wil l igungen von Zocx) Nthlr. zu laufenden Aus
gaben, von 5 Nthlr. vcm Oaacken, von einem ordi
nären Landtag bis zu?i andern, von iZoo Rthlr. zu 
uötbigen Delegationen, die der Komnuttee früher zu
gestanden, wegen der Gage, des Herrn Landesbevoll-
machtigten und de^ Obereinnebmers, wegen der 2(X) 
Nthlr. für den Sekretär deo Emern und für die ge
stattete Anrechnung der Botlien-, staffelten- und 
Portokosten, werden samnnüci) für die nächsten drey 
Jahr reassumirt. 18^8- Z. 77-

Wil l igung en von ZOcx) Nthlr.,  werden derKommit-
tee zu laufenden Ausgaben, 1500 Nthlr. zu elwani-
gen Delegationen, und 7^- Nthlr. vom Haacken aus-
zuschrelben, zugestanden. Landtag!. Schl. 18 ll den 
25sten April ^ Z. 42. 4Z. 44. 

Wil l igungen der Kosten der Delegation vom loten 
Deeeniber IZIO, sollen nach der Berechnung unserer 
Kommittee zum nächsten Johannistermin ausgeschrie
ben werden. Landtag!. Schl. 1811 den 25sten April 
Z- bz. 
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Wegeordnung ist von neuem entworfen, und deren 
unabweichliche Befolgung hiermit verordnet; was in 
der alten Wegeordnung vom Jahr 1786 als gut be
funden ist, wird beybehalten. iHOi den ZtenMärz 
§. 39-

Z. 
Zulage, um die der Tuckumfche Postmeister Roggen 

gebeten, wird nicht zugestanden. izcH den iZten 
Marz§. 54. 



A u s z u g  

^ / 

aus dem 

Entwurf zur Konferenzordnung. 



E r s t e  A b t h c i l u n g .  
V e r s a m m l u n g  i n  d e n  O b e r h a n p t m a n n s c h a f l e n  

u n d  K i r c h s p i e l e n .  

A. 
Ausbleibende von den Versammlungen, ohne le 

gale Entschuldig-kng, werden, wenn sie von der Ober-
hauptmailnschafts.'ersalninlung wegbleiben, das Erste
mal mit fünf Reichsthaler Albertus, und das Zwevte-
mal init doppelt so viel; von Kirchspielsvcriammlun-
gen aber, das Erstemal mir drey Relchsthaler Alber
tus und das Zweyremal inir doppelt so viel gestraft; 
fahren sie aber bis zur nächsten Konferenz so fort, 
so entscheidet die Landschaft darüber, ob sie nach altern 
Gesetzen ihr Stlmmenrecht verlustig seyn sollen. 
S. IZ. 

V. 
Bestimmungen, alle vorhergehende, und Regeln, 

haben in Kirchen- und Prediaeranaeleaenheiten keinen 
Einfluß. K. 15. 

-7- . Frauenzimmer, welche l ich in Landbesitz befinden, 
erscheinen durch erbetene oder gerichtlich bestellte Assi
stenten, und die Minderungen nur durch testamen
tarische oder gerichtlich bestellte Vormünder. K. 8-
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G. 
Gegenstände, die das-Interesse des ganzen Adels 

betreffen, werden, sowohl in den allgemeinen Konfe
renzen als in den Oberbauptmannschafts - oder Kirch-
fpielsversammlungen, durch das Ballottement vollzo
gen. §.4. 

Generalbevollmächtigte für Reifende und Ab
wesende, haben die Besugniß, in allen Versammlun
gen durcb eine gegebene Vollmacht für ihre Prinzi
pale mitzuwirken. §. y. 

.st. , 
K 0 in »nittee, an deren Spitze der Landesbevollmach-

tigte steht, reprasentirt ausserhalb der allgemeinen 
Zldelsversammlung dieKurländische Ritter- uiw Land
schaft. §.1. 

L. 
Leitung der Verhandlungen, sowohl in Oberhaupt-

mannschafts- als in Kircbspiclsversammlungen, ge
bühret den: Bevollmächtigten derselben. §. 14. 

M. 
Mehrheit der posit iven Stimmen entscheidet in al len 

zur Verhandlung gekommenen Gegenstanden. K. Z. 
Mitbrüder, diebesitzl ich sind, können zwey Vollmaä?-

ten übernehmen, unbesltziiche aber nur eine; docl^unv 
die Stimmen dabey nicht mitzurechnen, die einer 
als gerichtlich konstituirter Assment, als Voriunnd, 
Kurator oder als Generalbeoollmaelm'gter der Reisen-

> den und legal Abwesenden aus der Provinz verwaltet. 
§. iv-

Mitgl ied, ein jedes besitzl iches, der Kurlandiscl ien 
Ritterschaft, ist zur Erscheinung in allen Versanun-
lungen verpflichtet und berechtigt; eine gleiche Berech
tigung haben die Pfandhalter der Krens- und Privat
güter, wie auch die Rentenirer, wenn sie zu Willi
gungen kontribuiren. Nur unter folgenden Bestim
mungen kann sich eine Stimme im Kirchspiel etabliren: 
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1) diircb erlangten Erbbesitz eines »n der Haackenta-
riffe abgesondert bemerkten Gutes; 

2) durch Erbbesitz eines bürgerlichen Lehns, von 
welchem die Beyträge entrichtet werden; 

Z) durch erlangten Erbbesitz emes von einem andern 
Gute abgetrennten Theils, wenn ohne Vermin
derung derer früher entrichteten Beyträge für 

Haacken kontriblliret wirv, alsdann aber ist auch 
der, dem die neue Stiimne zugestanden, bis zu sei
nem Ableben gehalten, den Beytrag zu entrichten; 
wenn aber die Stimme, nachdem i5tenZ. des 

' Konferenzialschlusses von iZoz, durch Verpfän
dung an einen non verloren gehen 
sollte, so muß doch derjenige, der den Beytrag of-
ferirtc, selbigen bis zu seinem Ableben entrichten; 

4) durch erlangteil Pfand besitz, in welchem Fall der 
frühem Beysteuer des Gutes annoch für ^ Haa
eken kontribmrtwirv; 

5) durch Angabe einer Nentellirerftnmne, die z Haa
eken gleich ist. Ein Haacken ist der Summe von 
40,cxxD Fl. Albertus gleich zu stellen. Z. > 

Mitgl ied, ein stiminenberechtigtes, derKurländischen 
Mutterschaft, wenn dasselbe die Versammlung nicht 
personlich abwarten kann, das heißt: wenn dasselbe 
nach gemachter Anzeige 
a) durch Krankheit, 
li) durch den Staats- oder Adelsdienst, 
c) durch Reisen oder legale Abwesenheit aus der 

Provinz, 
<1) durch Entfernung seines Wohnorts von sei

nen Gütern, oder durch Besitz mehrerer Güter 
in verschiedenen Kirchspielen, und 

e) durch ein Alter von Jahren, 
abgehalten wird, muß seine Legalia in der Konferenz 
beybringen, in den a ckern Versammlungen kann es 
durch einen Bevollmächtigten erscheinen; diese Voll
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macht kann aber keinem Dritten übertragen werden > 
bleibt der Vollmaebtsnehmer auS, so hat derselbe sich 
gleichfalls darüber zu rechtfertigen, oder sich der ge
setzlichen Strafe zu unterwerfen. H. h. 

O. 
Oberhauptmannschasts - oderKirchspielsversaimn-

lungen werden ans Veranlassung der Kommittee ge
halten ; die^lesultate ihrerVerhandluugeu müssen läng
stens in t4 Tagen an die Kommittee gelangen. H. 2. 

Oberhauptmannschafts Versammlungen wer
den allemal 4 Wochen vorher, und Kirchspielsver-
sammlungen 14 Tage früher ausgeschrieben. H. 12. 

Obe'hauptinannschafts - und Kirchfpielsbevoll-
mächtigte füyren iil den Versannnlungen das Proto
koll, verzeichnen sowohl die Gegenwärtige»: als die 
Fehlenden; wenn sie selbst nicht erscheinen können, so 
können sie auch einen andern Beglichen dazu bevoll-
machtigen , einen Undesitzlichen aber nur mit Zustim-
mu-a des Kirchspiels. H. 

V. 
Vollmachten gelten bey Konferenzen nicht, weil  

jeder persönlich zu erscheinen verbunden ist, indem 
2) Materien zur Deliberation kommen können, die 

nicht durch Umlaufschreiben zur Wissenschaft ge
bracht werden konnten, und 

d) ein gegen die in Person Erschienenen nachtheili
ges Uebergewicht auf Seiten derjenigen entstehen 
konnte, die mit Vollmachten versehen sind; und 
durch die Vollmachtsübertragung würde auch die 
Konferenz vor der Abfassung der wichtigsten Be
schlüsse verlasse«werden. 

In Oderhauptmannschasrs- und Kirchspielsversamm-
lungen müssen sie ganz allgemein und uneingeschränkt 
abgefaßt und ertheilt werden; sul^ruueuck 
aber fmdet nicht ^tay. H. 7. 
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Z w c y t e  A b t h e i l u n g .  
V e r s a m m l u n g  i n  d e r  a l l g e m e i n e n  K o n f e r e n z .  

A. 

Anträge, wenn e?n Mitbruder sie selbst machen wil l ,  
dazu muß er durch den Deputaten seines Kirchspiels 
die Erlaubniß voin Direktor erbitten, Fremde aber 
durch den Ritterschaftssekretar. K. ig. 

Anordnungen, in so fern solche denen Vorschrif ten 
widersprechen, welche die Konf. Schl. seit dem Jahr 
1797 bis auf die jetzige Zeit enthalten, bleiben allem 
gültig unO entscheidend. So hat man auch wegen 
Annahme der Vollmachten und Zulassung von Pfand-
Halter und Nentenirer sich lediglich an diese Verord
nungen zu halten. H. 21. 

Ansehung, m, der Geldstrafen, sowohl in allgemei
nen als be,ondern Adelsversammlnngen, ist unwider
ruflich, daß solche zum nächsten IohanniStermin an 
die Nitterschaftskasse zu zahlen sind. Die Ober-
hauptmannscbasts- und Kirchspielsbevollmachtigten 
haben auch eiue Liste von denen, die auf den von ihnen 
veranstalteten Versammlungen ausgeblieben, der 
Kommittee anzuzeigen. Z. 20. 

Antrage und Berathschlagungsmaterien, die bey einer 
Ritterschanstommittee vorhanden und noch nicdt mit-
gerheilt sind, werdet: dein Laufschreiben beygefügt. 
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B. 

Beendigung, nach, al les dessen, wird dem Herrn 
Generalgouverneur, dem Herr. Gouverueur, und 
dem Herrn Vieegouoerucur der Schluß der Konfe
renz und die neugewählte Repräsentation der Ritter
schaft bekannt gemacht. Die Kommittee läßt es ihr 
erstes Geschäft seyn, den Druck des Konf. Schl. zu 
befördern, und die nörhigen Exemplare in die Kirch
spiele zu befördern. §. 2Z. 

D. 

Deputirte der Kirchspiele, wenn sie sich mit ihren 
Kirchspielseingesessenen bey vorkommenden Materien 
beratschlagen wollen, so vergönnet ihnen dieses der 
Direktor. §. 15. 

Direktor eröffnet die Session, ihm zur Linken sitzt der 
Ritterschaftssekretär, an ihn schließt sich der Landes
bevollmächtigte und die Kommittee, dein Direktor zur 
Rechten die ersten Brüder des gesaminten Adels, und 
dann die Deputirten nach der Ordnung der Ober
hauptmannschaften und Kirchspiele. Nach abgestat
teter Relation setzt sich zur Rechten des Direktors der 
Landesbevollmächtigte, uud neben ihn der Oberein
nehmer. 7» 

Direktor schreitet, nach vorhergegangener Besorgung 
der gewöhnlichen Kurialien an den Herrn General-
gouverneur, den Herrn Gouverneur und Vieegouver-
neur, nach den Stimmentafeln zur Untersuchung, 
wer von den Stimmenberechtigten in Person oder in 
Voll:nacht erschienen. Z. 8. 

Direktor trägt al le Berathschlagungspunkte nach der 
von ihin gewählten und für gut befundenen Auswahl 
vor. H. 14. . 
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Direktor ist berechtigt, bey Materien, die eme um
ständliche Untersuchung nöthi^ machen, Kommissionen 
zu ernennen, uud selbigen diese Verarbeitung aufzu
tragen. H. id. 

E. 

Einaesessene, eines jeden Kirchspiels, wählen am 
Versammlungstage durchs Ballonen,ent ihre Depu-. 
tirten, die im Diario verzeichnet werden; jede andere 
Wahl ist widergesetzlich. Die Deputirten wäblen 
aus ihrer Mitte den Direktor. Sobald der D-rektor 
gewählt ist, tritt er aus ihrer Mitte ab, uud es wnd 
ein anderer Deputirter in seine Stelle gewählt. H. d. 

H. 

Hauptgeschäft der al lgemeinen Adelsoersammlung 
bleibt, die Relation der Kommittee entgegen zu neh
men, und nach dem yten §. des Konf. Schl. von 1797 
eine neue Kommittee zu wählen. §. 1 t. 

K. 

Konferenz wird, nach höhern Orts darüber einge
gangener Bewilligung, von der Ritterschaftskonnnit-
tee alle drey Jahre, in Wintermonaten, lmd wenn es 
möglich im Ianuarmonat, ausgeschrieben. H. 1. 

L. 

Liste wird von allen denen aufgenommen, die ohne alle 
Entschuldigung ausgeblieben, und ue haben sofort, 

5 
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ohne alle Widerrede, 20 Nthlr. Alb. an die Ritter-
schafto lasse zu zahlen. K. y. 

N. 

Niemand kann die Konferenz ohne legale Ursachen 
vor dem Schluß oerlassen, weil die Zahl der Deputa
ten ununterbrochen vollzählig bleiben muß; wer sich 
dieses zu Schulden kommen laßt, hat sofort IO Rthlr. 
Alb. an die Ritterschaftskasse zu zahlen, doch kann 
der Direktor einen aus kurze Zeit einlassen. H. 1O. 

Niemand spricht in der Sessionsstube laut, als nur 
der, den der Direktor dazu auffordert, oder dem er 
auf Anhalten des Kirchspielsdeputirten die Erlaubniß 
dazu erthcilet. Z. l7. 

O. 

Obereiuuehmer legt seine Reclmuug ab, zu deren 
Abnahme aus jeder Oberhauptmannschaft emer er
wählt wird; wenn der Obereinnehmer quittirt ist, 
wird, nach Maßgabe des Konf. Schl. von IZO) 
H. 7., ein neuer Obereinnehmer für die nächsten drey 
Jahre durch das Ballottement gewählt. In acht 
Tagen müssen die Deputirten alle Verathschlaguugs-
punkte dem Direktor übergeben. Wollte Jemand 
solches später thun, so entscheidet die Konferenz, ob 
der Vorschlag zur Deliberation genommen werden 
soll oder nicht. §. 12. 

Ort der Konferenz ist das Nitterhaus. Die Auffor
derungsschreiben müsse»» sechs Wochen vor dem ange
setzten Versammlungstage an die Kirchspiele gelan
gen. §. 2. 
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P. 

Posten, die die Ritterschaft zu besetzen hat, werden 
ohne Anstand wahrend der Konferenz wieder besetzt. 
§. IZ. 

R. 

Nitterschaftssekretar führt das Diarium, welches 
am Versammlungstage geöffnet wird. H. 5. 

Nitterschaftssekretar hat, wennAlles bis zm näch
sten ordinären Adelsversammlung beendigt, nach 
Maßgabe des Diarii, den Konferenzialschluß deutlich 
und bestimmt zu entwerfen; hat der Entwurf allge
meine Zustimmung, so wird er ins Reine gebracht, 
vom Direktor und sammtlichen Deputaten unterschrie
ben und besiegelt, lind vom Nitterschaftssekretar mit 
Beydrückung des Ritterschaftssiegels unterzeichnet. 
H. 22. 

V. 

Verpfl ichtungen, was von denselben in dem ^ten K. 
der ersten Abtheilung, wegen der Art der Stimmen-
gebung, der persönlichen Erscheinung und der Ent
scheidung der MelMeit der Stimmen, gesagt ist, gilt 
auch ganz besonders in der allgemeinen Adelsversamiw 
wng. K.4. 

3. 

Zanl und Unanständigkeiten, in Worten und Schrif
ten, dürfen in einer Adelsversammlung billig als mo
ralisch unmöglich angesehen werden. Sollte aber 
wider Vermuthen, wahrend der Konferenz und in der 
Session, sich Jemand dazu hmreißen lassen, so muß 

5" 
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er sofort das Ritterhaus verlassen, und kann sich wah
rend der Konferenz nicht mehr daselbst zeigen. Wer 
aber eine Eingabe macht, durch welche diesen; KorpS 
schuldige Achtung verletzt wird, dem wird, unter dem 
Vorbehalt aller rechtlichen Mittel, die L chrift wieder 
Zurückgegeben, kein schriftlicher Antrag mehr von ihm 
entgegengenommen, und er wird auch in der Ver-

- sammlung nicht weiter als chätiges Mitglied zugelas
sen. tz. iy. 



A u s z u g  

v 
aus dem 

Entwurf zur Landtagsordnung 



A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n ,  i n  B e z i e h u n g  a u f  d l e  

n e u e  L a n d t a g ö o r d n u n g .  

A. 

Älbtheilung der Kirchspiele, die jetzt gemacht ist, gi l t  
nur für die Angelegenheiten des Landtages, sie führen 
daher den ^!amen LandtagSkirchspiele. §. 2. 

Auordnun g, die, daß die Kirchspiele: 
von Allem vollständig unterrichtet werde!»; 

l)) dadurch in den Stand gesetzt werden, die Depu
taten ül'er alles zu instruiren; 

c) dadurch der Zweck der Konferenzen, daß Alle 
AlleS hören, prüfen und dann entscheiden sollen — 
erreicht, und dein Fehler der zeitherigen Landtage, 
wo so vieles der Willkühv deS Deputirten über
lassen war, vorgebeugt werde, — 

werden die Landtage mit Depmirten als Regel an
genommen ; Konferenzen sollen nur auf Allerhöch
sten Befehl, oder als Ausnahme in wichtigen Fällelt, 
stattfinden. K. d. 

B. ' 

Beybehaltung, mit, der alten Namen, wirdeine 
neue Adtbeilung der Kirchspiele nach Zahl der effekti
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ven Stunmen festgesetzt, und verordnet, daß in jedem 
Kirchspiel zehn vis dreyzehn Stimmen sich befinden 
müssen. §. i. 

l^Vicle die der Landtagsordnung beigefügte Ta
belle.) 

D. 
Depntirte erhaben ans der Landeskasse für die Ab-

wartnug eines ordinären Landtages l 50 Nthlr. Ul
berts, und für die Abwartung eines extraordinären 
Landtages 0b 5 Nthlr. Alberts. Z. 5. 

K. 
Kirchspiele werden, ein jedes besonders, konvocirt,  

und sind verpflichtet, ein jedes einen besondern Depu
taten abzufertigen. §. 4. 

Konferenzen, aufden, sind nur die Materien zu ver-
. handeln, wegen welchen sie veranstaltet worden. — 
Da aber, wenn das Korps versammlet ist, und der 
Wille des Ganzen als die höchste Vorschrift anzusehen 
ist; so darf ein Jeder einen neuen Antrag machen, über 
den gestimmt werden soll; jedoch hat die Mehrheit zu 
entscheiden: ob dies statt finden soll oder nicht. H. 7. 

L a n d t a g  s o r d n u n g .  

A. 
Abdruck des Landtagsschlusses, und der unter Appro

bation der Landbothenstube angefertigte wesentliche 
Auszug des Diarii, ist auf das Schleunigste zu besor
gen, und sodann von den Deputirten in den Kirch
spielen Relation abzulegen. H. 48. 

Anverlangen, auf, desLandbothenmarfchalls, geben 
die Deputirten die mitgebrachten Deliberatoria in 
copia xarma unter ihrer Unterschrift zum Diario. 
H. 22. 
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B. 
Ballottement entscheidet nur über al le Wahlen und 

Geldbeyträqe; die Zahl der affirmativen und negati
ven Stimmen wird. in der Instruktion eingetragen. 
K. Z5. 

Beendigung des Landtages, ist vor dem Abschluß deö 
Diarii dem Generalgou^erneur, Gouverneur, Viee-
gouverneur und dcu altern Brüdern, durch Deputa
tionen, zur Anzeige zu bringen. H. 46. 

Beschlüsse, wenn selbige über al le Materien abgefaßt 
. worden sind, so wird der Landtagliche Schluß, die 

Instruktion für die Kommittee und für den Oberein
nehmer, vom Nitterschaftssekretar entworfen und 
der Versammlung vorgelegt; nach geschehener Ap
probation besorgt der Nitterschaftssekretar die reine 
Abschrift. Die Landtäglichen Schlüsse werden von: 
Landbothenmarschall, sämmtlichen Deputaten und 
dem Nitterschaftssekretar unterschriebe::, die Instruk
tionen hingegen, so wie das mit diesen: Akt geschlos
sene Diarium, vom Landbothenmarschall und Nitter
schaftssekretar unterzeichnet. 45. 

Beschluß, jeder, ist ein Instruktionspunkl für die 
Deputirten, der noch besonders zn verlesen, damit ein 
jeder erkläre, ob der Sinn seinen: Willen gemäß aus
gedrückt ist. Z. Z4. 

Berathschlagu:: gen fangen unter Vorsitz des Kirch, 
spielsbevollmächtigten an, der die schicklichste Ordnung 
hiebey auszusinden hat. H. ZZ. ^ 

D. 
Deputirte werden, wenn das Kirchspielsausfthreiben 

zum Landtage verlesen, durch das Ballottement ge
wählt. Z. 12. 

Deputirten versammle:: sich am bestimmten Tage 
im N itterhause, von wo sie sich unter Anführung 
des Landeöbeoollmächngten und Nitterschafrssekretärs 
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nach der St. Trinitatis-Kirche zur Wahl des Land-
bothenmarschalls hinbegeben. 15. 

Deputirten begebe« sich u»:ter Anführung des erwähl-
ten Landbotbeninarschalls ins Ritterhaus. §. t 

Dep »tirten der Selburgschen undGoldingschenOber-
hauvt?na»mschaft, sitze»: zur Neckten des ^andborhc::-
inar'challs, und Zur Linken, neben dem Nitterschafts
sekretar, die Deputirten der Mitauschen und Tuckum-
schen Oberhauptmalmschaft. §. 19. 

Deputirten, nachdem sie in der Art über Alles in-
struirt sind, 
2) was der Kommittee mitzutheilen wäre, 
d) was durch die Geschäftsführer vollführt worden, 
c) was von der hohen Krone zur Erfüllung oder 

Berathschlaguug gegeben ist, 
6) wohin die Wünsche und Vorschläge aller Brüder 

gehen, 
e) was die Geschäftsführer zur allgemeinen Delibe-

ration vorgeschlagen, 
so einwerfen sie, nach Mehrheit der Stimmen, Be-
rathschlagungspunkte. H. 2Y. 

D eputirter tragt aufderKonvokation al leMittheilu»:-
genvor, und giebt die nöthigen Erläuterungen. 
S- 32. 

D eputirt en versammeln sich am bestimmten Tage im 
Ritterhause; der La ldbothenmarschall trägt darauf 
an, die Erklärung der Kirchspiele über die zeirherige 
Geschäftsführung beyzubringen; die Erklärungen der 
Mehrheit werden als die Gesinnung des Ganzen durch 
den Landbothenmarschall vcrlautbaret. Um diese zu 
vernehmen, werden der Landesbevollmächtigte, die 
Glieder der Kommittee und der Obereinnehmer zur 
Sitzung eingeladen. Z. 38. 

Deputationen, die vom Landbothenmarschall  abge
fertigt waren, statten uack der Ordnung ihre Rela
tion ab. K. 21. 
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G. 
Geschäfte, dle zuerst vorzunehmen sind, haben fol

gende Ordnung: 
2) Deputirte müssen sich, auf Verlangen des Land-

botheiunarschalls, unter Vorzeigung ihrer In
struktion zum Protokoll legirilmren; 

K) sodann wird das Ausschreiben zuin Landtage ver
lesen; 

e) vier Deputirte werden ernannt, die dem General-
gouverneur, sodam: dem Gouverneur, und zwey, 
die dem Vieegouverneur den Anfang des Landta
ges und die Wahl des Landbothenmarschalls be
kannt machen; 

tl) zwey Deputirte werden ernannt, die der Kom
mittee die Wahl des Landbothenmarschalls und 
die Etunde anzeigen, in welcher Eine Hochwohl-
geborne Ritter- und Landschaft selbige zur Able
gung ihrer Relation erwartet; 

e) zwey Deputirte werden erwählt, die den ältern 
Brüdern die Wahl des Landbothenmarschalls de. 
kannt machen, und sie zur Anhörung der Relation 
des Landesbeoollmächtigten einladen. H. 20. . 

Geschäftsführung der Kirchspielsbevollmächtigtem 
wird auch unter die Beschlüsse verzeichnet. Zy. 

I. 
Instruktion des Deputirten zum ersten Tmnin, ent-

enchält die Punkte, die aus den Kirchspielen zur Be
handlung mitgegeben werden. K. 13. 

Jnstruktlon wird, von Allen unterzeichnet, dem De
putirten übergeben, und die Abschrift wird, gleichfalls 
unterzeichnet, zum Kirchipielsarchiv genommen. 
S- 37-

. ' ' K. 
Kirchspielsbevollmächtigte führt das Direkto

rium; über jeden von einem Kirchjpielsbruoer gemach



teil Vorschlag wird votirt, und die Mehrheit bestimmt, 
ob er im Namen des Kirchspiels oder auf den Namen 
des Pro^onenten in der Instruktion eingetragen wer
den soll. Ausgenommen bey Wahlen, da müssen 
Alle, die in Vorschlag gekommen, aufgezeichnet wer
den. §. 14. 

Kommittee schickt al le bev ihr angekommenen Mate
rien direkte an den Konookationsort eines jeden Kirch
spiels. H. ZI. 

L. 

Landtag soll von drey zu drey Jahren gehalten wer
den. H. 8. 

Landtag, ordinärer, hat zwey Termine, denRela-
twns- und Jttstruktionstcrmln. H. 9. 

Landtag, extraordinärer, der vom Landesbevollmäch
tigten ben wichtigen Veranlassungen ausgeschrieben 
werden kann, hat, weil alle zurBerathschlagUtlg aus
gesetzten Punkte dem Kirch spielsbeMmächtigten unt-
gethcilt werdeil, nur einen Termin. Z. io. 

Landtag ,  ordinärer, wird vom Landesbevollmächtig-
ten ausgeschrieben: 
2) in der Regel in den Wintennonaten und wo mög

lich im Deeember, 
K) vier Wochen vor Anberaumung des Termins, 
c) durch eine Addresse an die Kirchspielsbevollmäch

tigten, welche die Kirchspielskonvokation 14 Tage 
vor Eröffnung des Landtages ansetzen. K. 1 >. 

Landesbevollmääit igter richtet, nach gehaltenem 
Gottesdienst, die Frage an die Deputirten: wer soll 
Landbothenmarschall seyn? Der Ritrerschaftssekre-
tär verzeichnet die Kirchspiele und die Vota. H. 16. 

Landbothenmarschall  muß 14 Stimmen für sich 
haben; wenn daher die Stimmen so gelheilt, daß sich 
nicht so viel für eine Wahl erklärt, so muß so lange 
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mit einer neuen Wahl fortgefahren werden, bis sich 
44 Stimme» für Eine» vereinigen. §. 17» 

Landbothenmarschall ernennt vier Deputirte, die 
' die ältesten Brüder zur 'Anhörung der Relation an der 

Thüre des Rittersaales empfangen; auf gleiche Art 
wird der Landesbevollmächrigte und die Glieder d^r 
Kommittee empfangen. Die ältesten Brüder setzen 
sich dein Landbothenmarschall zur Rechten, der Lan-
desbevoll,nächtigte und die Glieder der Kommittee zur 
Linken, neben dein Ritterschaftssekretär. §. 2Z. 

Landbothenmarschall richtet sowohl, nach abge
statteter Relation, an die Kommittee, als auch an den 
Obereinnehmer, die Frage: / „ob dieselben nicht zum 
Besten des 'Allgemeinen einige Vorschläge zu machen 
hätten?" Finden sich solche, so werden sie zum Dia: io 
genommen. Z.27. » 

Landbothenmarschall  prorogirt,  sobald von al len 
Mittheilungen die nöthigen beglaubten Abschriften 
angefertigt worden, den Landtag auf vier Wochen. 
Die Deputirten setzen die Konvokationen ihrer Kirch
spiele vierzehn Tage vor der neuen Eröffnung des 
Landtages an. §. ZO. 

Landbothenmarschall  fordert die Deputirten auf, 
die Vota zu den Wahlen zum Diario zu bringen. 
S.40. 

Landb 0 thenmarschall ,  seinem Ermessen ist die fer
nere Leitung der Geschäfte und Verhandlungen über
lassen. H.42. 

Lande 6 bev 0 l lmächtigter theil t  hierauf Alles mit, 
was auf Allerhöchsten Befehl zur Beratschlagung 
oder zur Erfüllung zu bringen ist.. 28. 

M. 

M aterien, die zur Verhandlung kommen, lassen sich 
umer zwey Abteilungen bringen; ne können emwe-
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der bestimmt mit Ja ooer Nem beantwortet werden, 
oder sie sind solche, bey denen viele Modifikationen 
möglich sind, daß nur durch abgesonderte Fragen der 
Wille des Ganzen vernommen werden kann. 

Ueber die Materien erster Art können sich die Er
klärungen in den Instruktionen finden. 

Ueber die Materien zweyter Art kann der Wille der 
Kommittenten nur in der Hauptsache bestimmt 
ausgedrückt, wegen der einzelnen Bestimmungen 
aber nur Vorschlagsweise ausgedrückt seyn, weil 
sonst keine Beratschlagung zu einem Beschluß 
gedeihen könnte. 

Bey denen ist es Pflicht und Verdienst der Deputa
ten, unter Leitung des Landbothenmarschalls, durch 
ruhige Beprüfung diejenigen Bestimmungen auszu-
mitteln, die dem gemeinen Besten am angemessensten 
sind. K.4Z. 

Mater ien,  über  d ie  n ich t  ganz buchstäb l ich  im Ki rch
spiel instruirt werden kann, bey denen werden nur sol
che Beschlüsse genommen, die dem Willen der wahren 
Mehrheit angemessen und die dem Wohl des Ganzen 
entsprechend sind; daher wird festgesetzt: 
a) daß nur Zweydrittheile der anwesenden Kirch

spiele die entscheidende Mehrheit ausmachen, und 
daß eben so, 

d) wo keine bestimmte Instruktion statt findet, der 
Beschluß durch Vereinigung von Zweydrittheilen 
der anwesenden Deputirten geltend wird. §. 44. 

Mehrhe i t  der  a f f i rmat iven St immen best immt d ie  
Wahl des ^andesbevollmächtigten, der Glieder der 
Kommittee, und des Obereinnehmers, die dann so
gleich zur Sitzung eingeladen werden, und ihre Funk
tion antreten; auch wird diese Wahl dem General
gouverneur, der Regierung, dein Kameralhofe und 
den altern Brüdern bekannt gemacht. §. 41. 
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O. 

Obere innehmer  wi rd  durch zwey Deput i r te  zur  Ab 
legung stiller Relation eingeladen. §. 25. 

' R. 

Rechnungen der Kommittee und des Obereinnehmers 
zu revidiren, wird durchs Ballottement aus jeder 
Oberhauptmannschaft Einer erwählt. §. 26. 

N i t te rschaf ts fekre tar  erha l t  den Auf t rag,  e inen 
Auszug aus der Relation zu machen, und denselben 
in siebenundzwanzig gleichlautenden Exemplaren ab
schreiben zu lassen. Die ganze Relation nebst Ver
lagen wird zum Diario genommen. ' H. 24. 

Nüct^ ich t ,  in ,  der  vo l l  der  hohen Kroue wahrend dem 
Landtage gemachten Eröffnungen, ist Folgendes wahr
zunehmen. 

Solche Eröffnungen enthalten entweder: 
,2) Allerhöchste Befehle, die zur Befolgung vorge

schrieben; da hat der Landtag nichts als die 
schnellste Mittheilung an die Kommittee zu besor
gen; oder 

K) Allerhöchste Befehle, wobey Einiges der Wahl 
des Adels überlassen wird; leiden sie Aufschub, 
so muß aus dem Landtage an die Kirchspiele rekn-
rirt werden, die ihre Erklärung der Kommittee 
einsenden, oder, wenn kein Aufschub vergönnt 
ist, so müssen Zweydrittheile der Stimmen sich 
für eiuenBeschluß vereinigen; oder 

c) Antrage, welche keine bestimmte Vorschrift er
halten. Hierdey haben dk Deputirten die Pflicht, 
Beratschlagungen zur Ausmittelung der zweck
dienlichstell Resultate anzustellen, und bey ihren 
Relationen in die Kirchspiele Erklärungen zu ver
anlassen, auö deren -iufertigung an die Kommit
tee ein Beschluß ausgemittelt werden kann. K. 47. 
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V. 
Vorsch läge wegen Geldwi l l igungen,  wo d ie  Summe 

nickt bestimmt ist, bey denen sind zwey Fragen aufzu
stellen: 

a) S oll gewilliget werden? 
K) Welche Summe soll gewilligt werden? H. Z6. 

Uebe r  d i e  Rech te  de r  Land tagsve rhand lung  und  

übe r  d i e  O rdnung  bey  den  Ve rhand lungen .  

B. 
Neschlösse der  Mehrhe i t  müssen von a l len Deput i r ten 

unterschrieben werden; dem überstimmten Deputir
ten ist es vergönnt, seine abweichende Erklärung im 
Diario verzeichnen zu lassen. H. bi. 

D.' 
Deput i r ten,  wenn s ie  versammlet  s ind,  reprasent i ren 

das Korps der Ritterschaft, und genießen alle Rechte 
desselben. Alle alte Verordnungen hierüber werden 
reassumirt. K. 49. 

Deput i r ten,  ihre  S i tze  werden durch Bar r ie ren abge
sondert. Jeder kann bey allen Verhandlungen gegen
wärtig seyn; es wäre denn, daß der Landbothenmar-
schall mit den Deputirten allein zu deliberiren hätte. 
Z. 50. 

Deput i r ten müssen in  der  vom Landbothenmarscha l l  
bestimmten Stunde in der Sitzung erscheinen; daher 
denn die Anwesenden in jeder Stunde im Protokoll zu 
verzeichnen sind. H. 51. 

Deput i r te ,  der ,  we lcher  durch Krankhei t ,  oder  vom 
Landbothenmarschall dafür anerkannten Legalien, an 
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der Erscheinung behindert wird, kann die Vertretung -
seiner Instruktion, falls das Kirchspiel keine Disposi
tion qerroffen, einem andern übertragen, jedoch wird 
nur die Annahme einer einigen fremden Instruktion 
verstattet. Z. 52. 

Deput i r te r ,  nur  e in ,  ersche in t  aus jedem Ki rchsp ie l ,  
welcher aus der Vandeskasse bezahlt wird; wählt das 
Kirchspiel einen zweyten, so hat eö ihm aus eigenen 
Mitteln die Diäten auszusetzen. H. 53. 

Deputa t ionen können,  wenn a l le  Deput i r te  es e in
stimmig für nothwendig finden, auf Kosten des Gan
zen angeordnet werden. K. d2. 

D iar ium kann ke inem Deput i r ten,  sowohl  fü r  schr i f t 
liche als mündliche Anträge, versagt werden, nur 
müssen sie nicht in einer den Anstand verletzenden 
Sprache und Schreibart abgefaßt seyn; aufweichen 
Fall ihm die Schrift zurückgegeben wird. Die Pflicht 
des Deputirten ist es dann, den für sein Kirchspiel ge
machten Vortrag zn andern, und so, wie er annehm
lich befunden, abzufassen; thate er es nicht, so kann 
ihm der aktive Zutritt in der Versammlung nicht ge
stattet werden, und die Instruktion muß er dem Land
tage übergeben. Z. 56. 

Ins t ruk t ion für  den Deput i r ten,  in  se lb iger  muß der  
Wille des Kirchspiels ausgedrückt seyn: 
2) ob, wenn über den Sinn eines Jnstruktions-

punktö ein Streit entstände, zwey Drittheile der 
Deputirten darüber entscheiden; oder ob die 
Stimme des Kirchspiels über diesen Punkt ruhen 
soll; 

d) wie es mit der Instruktion zu halten, wenn der 
Deputirte durch legale Ursachen genölhigt wird, 
die Verwaltung derselben aufzugeben, oder 



c) wenn bey dein IM 50sten bezelchneten Fall ihm 
die Verwaltung der Instruktion nicht verstattet 
wird. §. ()O. 

> K. 

Ki rchsp ie l ,  welches den Landtag d i r rch  Msendung 
eines Deputirten nicht abwartet, gegen dasselbe sind 
die darüber stattfindenden altern Verordnungen in 
Amvendung zu bringen. §.54. 

L. 

Sandra g ,  oder  nach dessen Sch luß d ie  Kommit tee,  hat  
zu entscheiden, wenn entweder durch Ankauf eiues von 
emem andern abgetrennten Gutes, oder durch Pfand-
besitz, oder durch Angabe als Nentenirer, eine neue 
Stimme entsteht, zu welchen! Kirchspiel die neue 
Stimme gezahlt werden soll. H. (14. 

Landtag entsche idet ,  wem,  nach Angabe e ines gemach
ten Kaufs, eines genommenen Pfandbesitzes, oder 
einer offerirten Rentcnirersumme, eine Stimme zuste
hen soll. Z.65. 

Landbothe«Marscha l l  s te l l t  d ie  Mater ien zur  Ver 
handlung vor, und uach der Ordnung der Kirchspiele 
muß über selbige gestimmt werden; ist über eine Ma
terie nicht buchstäblich instruirt, so wird erst nach ge
schehener Diskussion eine Abstimmung gehalten. 
§- 57-

La ndbothen marsch a l l  führ t  wahrend dem Land
tage die Korrespondenz. Z. 58. 

Landbothenmarscha l l  kann aus dem Diar io ,  mi t  
Zustimmung der Deputirten, nur die Kosten für Auf
wartung in der Landbothenstribe, und für die Kopia
lien, die in der Nitterschaftokanzellcy nicht bestritten 
werden können, assigniren. H. 59. 
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M. 

Mehrhe i t  der  Depnt i t ten kann,  nach vorhergegangener  
Rücksprache mit der neu erwählten Kommittee, den 
Instruktionslandtag limitiren, ohne auf Vermehrung 
der Diäten Anspruch machen zu dürfen. 5- dZ. 

N. 
Not i f i ka t ionsschre iben,  welches d ie  Wahl  deS 

Dcplitirten und die Abwartung des Landtages kurz 
anzeigt, ist von jeder Kirchspielsversammlung an den 
Landtag abzusenden. H. 55. 

Ueber die Kirchspielsordnung. 

A. 
Anordnung,  wie  d ie  Umschre iben zu befordern,  

macht jedes Kirchspiel für sich. H. 70. 

C. 
Cirku lare ,  wer  se lb ige über  d ie  von Ki rchsp ie lsbevo l l -

mächtigten gesetzte Frist, die docli nicht weniger als 
24 Stunden betragen muß, aufhalt, muß 5 Nthlr. 
an die Landeskasse zahlen. H. 72. 

D. 
Deput i r ten is t  d ie  Ins t ruk t ion in  rermlno convocs-

nonis zu überreichem H. 74-

K. 
Ki rchsp ie lsbevo l lmächt ig ten,  bey d iesen s teht  das 

Archiv, welches sie mit der daiÄber geführten Regi
stratur ihrem Nachfolger übergeben. K. 0b. 

d* 
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Kirchsp ie lsbevo l lmacht lg ter  füht t  das Proto
koll, und verzeichnet in selbigem die in Person und in 
Vollmacht Erschienenen. H. (>7. 

Konvokat ionsor t  best immt jedes K i rchsp ie l  fü r  s ich ,  
und hat denselben zur "Anzeige zu bringen. H. dy. 

K 0 n v' c k a t i 0 n muß wenigstens 14 Tage vor dem Ter-
" min ausgeschrieben werden. K. 75. 

S. 
St immen der  weder  in  Person noch in  Vol lmacht  Er 

schienenen ruhen, und haben dieselben für jedesmaliges 
Ausbleiben Z Rthlr. an die Landeskasse zu entrichten. 
S. dZ. 

St immenfäh iger ,  der  ohne Entschu ld igung drey ans 
einander folgende Kiichspielsversammlungen weder 
in Person noch in Vollmacht abwartet, ist bis znm 
nächsten Landtage seiner Stimme verluftig. K. 71. 

U. 
Undcs i tz l iche sowohl ,  a ls  Eingesessene e ines andern 

Kirchspiels, können dnrch Zweyvrittheile der in Per
son und in Vollmacht Stimmenden zu Kirchspielsbe-
vollmachtigten erwählt werden. H. 7Z. 

Vom L andb 0 thenmarschal l .  

öandboth 'enmarscha l l  w i rd  aus den Deput i t ten 
gewählt. H. 7b. 

Landbothenmarscha l l  d i r ig i r t  d ie  Verhandlungen,  
eröffnet und limitirt die Sessionen. K. 77. 

Landbothenmarscha l l  ^ernennt  d ie  im Lauf  des 
Landtages erforderlichen Deputationen und Kom
miss ionen.  78 '  
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La ndbothenmar  scha l l  führ t  in  Land 'sangeleget i -
heilen, wahrend dem Landtage, die Korrespondenz. 
S. 79-

Landdothen Marscha l l ,  d ie  ihm nach a l tern  Ver 
ordnungen zustehenden Rechte werden reassumirt. 
§. 8O.'  

Vom R i t t e r scha f t ssek re ta r .  

Ri t terschaf tssekre tar  Haidas Vomm consu l taü-
vurn auf den Landtagen und bey der Kommittee. 
§ .  8 l .  

N i t t e r sch a ft s se k r e t a r, er führt das Protokoll in de»; 
Versammlungen des Landtages nnd der Kommittee, 
und kontrasigniret alle ^lusfertigungen dieser Ver
sammlungen und die von: LandeSbeoollnmchtigten er-
theilten Attestate. §. ^2. 

Ri t te rschaf tssekre tar  beg laub ig t  a l le  Ausfer t igun
gen. ö. 8Z. 

R i t te rschaf tssekre tar  er t rad i r t  a» f  Vergangen 
eines Mitbruders Alles aus dein Ritterschaftsarchiv. 
S. 84-

Ri t terschaf tssekre tar  kann s ich bey a l len  Beg lau
bigungen des Ritterschastsmfiegels bedienen. H. 

R i t t  er  schaf tssekre tar ,  ihm muß zu jeder  Ze i t  A l les  
aus dem Archiv verabfolgt werden. §. A >. 

R i t te rschaf tssekre tar  is t  vergönnt ,  bey häuf igen 
Geichasten auf dein Landtage einen Deputirten zur 
Hülfe zu nehmen. §. 87. 

Ri t te rschaf tssekre tar  kann auf  dem Landtage und 
in den VerMünlungen der Kommittee seine dissenti-
rende Meinung '.um Protokoll geben. §. 88-
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Vom K i r ch  sp ie l sbe  vo l lmach t  igten. 

k i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  wi rd  von drey zu 
drey Jahren iin Konvokationötermin gewählt, in wel
chem der Deputirte zur endlich enAbwartung des Land
tags instruitt wird. Z. 89. 

K i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  is t  Konvokant  des 
Kirchspiels, und dirigirt die Verhandlungen desselben. 
S- 90.. 

K' rchsp ie lsbevo l lmacht ig ten,  der  Wahl  des,  dar f  
sich Niemand der Eingesessenen entziehen, ausser, der es 
schon einmal gewesen, und die Uebrigen diesen Posten 
noch nicht bekleidet haben, oder die in Kronsdiensten 
stehn oder landschaftliche Posten bekleiden, nicht aber 
Assistenten, Vormünder und Kirchcnvorsteher. H. 91. 

K i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ten werden a l le  zum 
Kirchspielsarchiv gehörigen Schriften anvertraut, voit 
denen er beglaubigte Abschriften ertheilen kann. Z. 92. 

Kirchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  hat  a l le  e ingehende 
Cirkularschreiben zu befördern, inld deren Aufenthalt 
im ersten Konvokationsterlmn anzuzeigen. Z. 9Z. 

K i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  hat  d ie  aus dem 
Landrage und der Kommittee eiugehenden Aufforde
rungen zur Zusammenberufung des Kirchspiels zu be
folgen. H. 94. 

K i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  hat  d ie  in  e iner  
Versammlung !)!ichterschienenen der Kommittee anzu
zeigen; versäumt er es, so zahlt er die Strafgelder 
aus seinen Mitteln. Z. 95. 

K i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  s ta t te t  dem Landes-
bevollmächtigten über die Revision der Magazine Be
richt ab. §.96. 

K i rchsp ie lsbevo l lmacht ig ter  hat  d ie  vom Landes-
bevollmachtigten erhaltenen Aufforderungen, zur Ver
pflegung durchmaychirender Truppen oder zu andern 
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Veranstaltungen, im Bezirk seines Kirchspiels zu be^ 
folgen. §. y7. 

Kirchspielsbevol lmachtigter hat in Angelegen
heiten des Kirchspiels mit dem LandesbevoUmachtig-
ten und der Kommittee zu korrespondiren, und bat das 
Recht, einem Mitbrnder der Wahrheit angemessene 
Attestate zu ertheilen. 98. 

Kirchspielsbevol lmachtigter kann einen Einge
sessenen des Kirchspiels snbstitniren. §. y(). 

Vom Depu t i r t en .  

Deputir ter,  der als B. 'wahrer des Wil lens des 
Kirchspiels anzusehen, ist bey der geringsten Abwei
chung von seiner Instruktion mit dein Verllist des In 
digenats zu bestrafen. Z. ILO. 

Deputir ter,  den seine Kommittenten nicht in al len 
Fallen instruiren konnten, und manches seinem redli
chen Willen vertrauten, musi nach seiner Ueberzeu 
gung nur durch die Rücksicht aufs allgemeine Beste 
sich leiten lassen. Eine Verletzung hierin achtet die 
allgemeine Meinung, wie dort das Gesetz. Z. 10?. 

Deputir ter ist verpf l ichtet,  die auf dem Landtage ent
gegen genommene Relation der Kommittee nnd des 
Obereilmehmers richtig zn fassen, um die Auszüge aus 
selbigen gehörig erläutern zu können. Z. IO2. 

Depntir ter muß die landtagl ichen Sitzungen treul ich 
- abwarten. iOZ. 
Deputir ter kann, wenn er aus legalen Ursachen die 

Sitzung nicht abwarten kann, falls das Kirchspiel 
auf den Fall nicht disponiret hat, seine Instruktion 
einem andern Deputirten anvertrauen. 104. 
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Deput i r te r ,  der  n ich t  zum Landtage ersche in t  oder  
feme Ankunft verzögert, gegen den kann das Kirch
spiel die gesetzlichen Rechtsmittel ergreifen, und soll 
sich dabei) des allgemeinen Beystandes zu erfreuen 
haben. §, 105. 

Deput i r ten erha l ten D iä ten aus der  Landeskasse,  a ls  
eine wohlverdiente Entschädigung, wenn sie die Land-
tagsutzungen treulich abwarten; wenn sie aber selbige 
verabsäumen, so wird verordnet: 
2) wer nur eine Sitzung frivol verabsäumt, vertiert 

für den dermaligen Termin die Diäten ganz; 
d) wer, durch Wohlfahrtsangelegenheiten veranlaßt, 

einen Landtagstermin vor dem Schlüsse desselben 
ohne Erlaubniß verläßt, verliert die Hälfte der für 
solchen Termin bestimmten Diäten, und nach Be
finden der Umstände auch ganz; 

c) wer durch Krankheit behindert wird, hat von acht 
zu acht Tagen Attestate vom Arzt beizubringen, 
und verliert das auf jede S itzung berechnete Quot. 
H. !Oi). 

Deput i r te r  erhä l t  se ine D iä ten vom Obere innehmer  
nach einer Anweisung aus dem Diario. 107. 

Deput i r te r  muß d ie  Besch lüsse der  Mehrhe i t  unter 
schreiben, kann aber sein abweichendes Votum mit 
einen: Auszuge aus seiner Instruktion verzeichnen las
sen. §. 108. 

Vom Stimmenrccht. 

^nd lgena erhält das Stimmenrecht durch Erb - oder 
Pfandbesitz oder durch Angabe einer Rentenirer-
summe. Z. 109. 
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M. 

Mi tbruder ,  der  durch er langten Erb-  oder  P fandbe
sitz zur Stimme berechtigt seyn will, muß sich, durch 
gerichtlich darüber gemachte Einbekenmmg, auf dem 
Landtage oder bey der Kommittee melden. H. 112. 

S . ( '  
St imme,  kann s ich nur  unter  nachstehenden Punkten 

ctabliren, Z. 1IO. und 111.; hierüber ist der §. der 
ersten Abtheilung in den Oberhauptmannschaften und 
Kirchspielen nachzulesen. 

S t immenberecht ig ter  muß auch d ie  S t imme wi rk
lich erereiren. H. HZ. 

Von  Vo l lmach ten .  

A. 
Ausste l le r  e iner  Vo l lmacht  muß gewiß seyn,  daß 

der, dem er selbige übergeben will, sie auch gewiß an
nimmt, indem im Nichterscheinungsfalle der Ausstel-
ler die Geldstrafe zu erlegeu hat. Ausgenommen 
sind, die in öffentlichen Diensten stehendeil Brüder. 
S.1I8. 

F. 
Frauenz immer  können ih re  St imme durch erbetene 

oder gerichtlich konstituirte Assistenten exerciren lassen. 
§.119. 

G. 
Genera lbevo l lmächt ig ter  der  Reisenden und lega l  

aus der Provinz Abwesenden, gerichtlich konstituirte 
Assistenten, Kuratoren und Vormünder, sind auch zu 
der Verwaltung in landschaftlichen Angelegenheiten 
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berechtigt; die Stimme ist nickt als Vollmacht, sow 
dem als ans eigenem Necht anzusehen. §. 120. 

Genera l  devo l l  macht ig ter  und d ie  übr igen im 
I2osten Genannten, da sie als aus eigenem Recht 
Stimmende betrachtet werden, sind bey Vernachlässi
gung derselben Poen linlenvorfen. K. 12 l. 

M. 
Mi tbrüdern,  d ie  im Krous-  u i ld  Landschaf tSd ienst  
' angestellt sind, ist vergönnt, über Wahleu und Geld-
willigungen, die mir durch das Ballottemcnt entschie
den werden können, in den Kirchspielen zn stimmen, 
wo sie ihres Amtes wegen gegenwartig sind; für die 
übrigen Angelegenheiten erscheinen sie durch Voll,nach
ten in den Kirchspielen, wo ihre Besitzungen hingehö
ren. H. 122. 

, . S. 
St immen berecht ig ten is t  es  vergönnt ,  s ich  durch 

einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. 114. 
St immenberecht ig ter  kann d ie  S t imme zweyer  

Mitbrüder, Unbesitzlicher aber nur die Stimme eines 
Mitbrnders, verwalten. §.117. 

V. 
Vol lmachten müssen une ingeschränkt  seyn,  damu 

die Versammlungen in keine Verlegenheit gesetzt wer
den. §.115. ' 

Vol lmachten dür fen an ke inen Andern vom Vol l -
machtsnehmer übertragen werden. §. i ? 
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A u s z ü g e  

au? der 

von Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft 

angefertigten und von dem dermaligen Herrn General. 

Gouverneur Grafen von der Pahlen Erlaucht 

b e s t ä t i g t e n  W e g e o r d n u n g  

vom Jahr tgoi. 



B. 

N  rücken,  Wege und Landst raßen müssen nach dem 
iZotten K. der Statuten, und nach andern Allerhöchst 
bestätigten Gesetzen dieser Provinz, vom Gutsherrn 
gemacht und reparitt werden. W. O. iZOi den 
Mn Marz Z. i. 

Brücken,  d ie ,  über  F lüsse und Bache,  welche über  d ie  
Tiefe der Mitte des Grabens d Fuß hoch geschlagen 
sind, müssen von Gehauenen Balken, oder 4 Zoll star
ken Planken, 2; Faden breit, und mir einem Geländer 
von ungefähr Z Fuß Höhe versehen seyn; hingegen wo 
keine solche Tiefe ist, müssen sie Mar di.Me Breite 
haben, und von gleichen: Holze, aber können ohne Ge
länder senn. Auch können, statt solcher Brücken, höl
zerne oder steinerne Rinnen zum Durchlaufen des 
Wassers gelegt werden. W. O. tZoi den zten 
Marz H. 4. 

B  rü  cken,  d ie  von mehreren Gutsher ren zu ba l len s ind,  
oder Gutsherren, die gemeinschaftlich eine inpassable 
Gruft zu bessern haben, und derWohlgeborne Mann-
richter Strafgelder abzuerkennen hätte; so hat er 
wegen einer großen schlechten Brücke für jeden beson
ders das ganze statuirteStrafgeld, für eine unwegsame 
Gruft aber voll allen zusammen das statuirte Straf
geld pro rslÄ zu notiren. W. O. den 5ten. 
März H. 21. 



E. 
E i  nford  er  unge n ,  der  von denWohlgebornen Mann

richtern abgesprochenen Strafgelder, wegen denen 
wird Folgendes verordnet: 
2) es soll ihm auf sein Verlangen in jedem Jahr die 

gehörige Aakl gedruckter Zettel, zum Notiren der 
Strafgelder, verabfolgt werden; 

K) auf dem gedruckten Zettel smd die auf dein Wege 
des Guts befundenen Fehler und die zn entrich
tenden Strafgelder zn notiren, und selbige nume-
rirt, mit 'Anzeige des Tages und des Mannrichters 
Unterschrift versehen, dem ihm vom Gutsbesitzer 
mitgegebenen Begleiter zu übergeben. Wenn atier 
auch die Wege gut sind, so muß doch ein in vori
ger Art verordneter Zettel, mit der Anzeige, daß 
die Wege gut befunden, uud daß das Gut keine 
Strafgelder zu erlegen hat, dem Begleiter ertheilt 
werden; 

c) jed«,'M der Herren Mannrichter sott jahrlich ans 
der ritterschaftlichen Obereinnebmer- Erpedition 
ein Schnurbuch zu folgendem Behnf übergeben 
werde": 
1) der Wohlgeborne Herr Mannrichter hat 

jeden auf feiuer Revifionsreise ausgetheilten 
Zettel, mit der Nummer, buchstäblich in das 
Schnurbuch einzutragen; 

2) diese Schnurbücher müssen, spätestens den 
loten Deeember jeden Jahres, in der Ritter-
fchaftskanzelley, gegen Empfang einer Quit
tung und eines neuen Schnurbuchs, abgege
ben werden. W. 0.18^1 den Htm Marz 
s. 17. 

F. 
Fähren von czuten starken Balken mit Klappen, die 

mit starken eisernen Ketten versehen sind, müssen, wo 
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wegen der Tieft des Wassers nicht zu Yassiren ist, an
gefertigt und unter Aufsicht eines bestandigen Ueber-
setzers im guten Stande unterhalten werden. W. O. 

den 5ten Marz H. 6. 

Fahren,  Brücken,  Dämme und Wege,  d ie  vom 
Mannrichter schlecht befunden werden, wegen selbigen 
wird Nachstehendes verordnet: 

für jede schlecht befundene Fähre und Brücke soll 
der Gutsherr Z Nthlr. Alberts zahlen; 

b) für jeden Fehler auf den Wegen und Dämmen 
1 Rthlr. Alberts; 

Es sind aber als Fehler anzurechnen: 
1) jede im Wege und Gleise sich befindende Gruft; 
2) wo in einer Distanz von einer Werst zur andern 

über b Zoll tiefe Gleisen sich befinden; 
Z) jeder auf einem Wege festliegende Stein, der über 

z Zoll hervorragt; / 
4 )  Wurz ln  l ind  Mahnen,  d ie  über  Z  Zo l l  aus dem 

Wege hervorgehen; 
5) wo in den Wäldern die Reste der Bäume nicht 

15 Fuß hoch ausgehauen sind; 
6) jeder in morastiger Gegend aufgeführte Damm, 

der, wo es erforderlich, nicht mit einem Geländer 
versehe?? ist; 

7) jede Distanz von 22c>Fuß, welche, den theitweise 
vorzunehmenden Verbesserungen zuwider, nicht 
gehörig mit Grand beführt oder, wo nöthig, mit 
Faschinen belegt; 

8) jede an einem Abhänge vorbenführende Stelle, 
die nicht mit einem Geländer versehen ist. W. O. 

den zttn März Z. 16. 

G. 

Gründe,  d ie  morast ig  und t ie f  ersch l ießend f ind .  Ms 
sen dm ch Ableitungen und Dämme fahrbar gemacht 
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werden; die Damme aber dürfen nickt mit losem 
Holz oder Strauch, sondern mit gebundenen Faschi
nen und Füllerde überall gut und auf eiue dauerhafte 
Art i> Fuß breit angelegt, und wenn selbige 6 Fuß 
über den Grasrand hervörstehn, mit Geländer verse
hen werden. W. O. iMi den Zten März Z. 5. 

Gutsher r ,  der  fe t te ,  lehmigte  und morast ige I lecker  
hat, nnv durch dessen Gränze Post-, Fourier-, Land-
und Heerstraßen, und auf hohen Befehl mit Werst
pfählen versehene Wege gehen, muß in jedem Jahre 
ein C tück von ZO, 45 bis d^Fuß, auf jedem gehor
chenden Wirth gerechnet, durch Beführung mit 
Grand oder groben Kieselsand, und, wo es nöthig, 
durch Legilng von Faschinen in guten Stand setzen. 
Die nähere Bestimmung hierüber wird der im 4)sten 
H. dieser Wegeordnung festzusetzenden Wegerevisions-
konunission übertragen werden. W. O. iZOi den 

5 zten Marz §. 12. 

Gutsher r  muß a l les  zur  Wegebesserung Er forder l iche 
zeitig besorgen, und, sobald die von Frost entbundene 
Erde es verstattet, die Besserung der Wege vorneh
men. W. O. iZOi den Zten März Z. IZ. 

Gutsher r ,  der  se ine Leute ,  wenn s ie  s ich  gegen den 
Mannrichter auf seiner Revisionereise vergehen, auf 
dessen Anzeige nicht bestraft, gegen den soll die Kom
mittee nach dein Vandtäglichen Schlüsse von ibby das 
Officium Ü8ci nachsuchen. W. O. I8OI den Hten 
Marz Z. 2O. . 

K. 
Kommit tee wi rd  aufget ragen,  d ie  p f l i ch tschu ld ige Ver 

wendung zu machen, daß Eine Russisch- Kaiserliche 
5 Kurlänvlsche Gouvernementsregierunq die Verfügung 

treffe, daß diese Wegeordnung gleichmäßig von den 
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Kronsgütern beobachtet würde. W. O. IZOI den 
5ten Marz §. AI. 

Kommit tee hat ,  im Fa l l  von Er .  Nussnch-Kaiser l i 
chen Kurlandischen Gouvernementsregierung nähere 
Bestimmungen inHinsicht derNachacl'tung derKrons-
güter festgesetzt werden sollten, nach Vermirtelung der 
endlichen Benimmung, selbige der Wegeordnung zn 
inseriren, und dem Oruck zu übergeben. W. O. 
I8vi den zten Marz Z. 52. 

Kommit tee wi rd  E ine?^uss lsch-Kaiser l iche Kur län-
dlsche Gouverneinentsregierung ersuchen, daß diese 
Wcgeordnung drey Sonntage hintereinander vou den 
Kanzln ̂ publieirt werde. W. O. IM den zten 
Marz H. ZZ. 

L. 

Land-  und Ki rchsp ie ls -K i rchens i raßen,  d ie  durch Ge
büsch und Walder gehn, tnüssen in der Breite von 
15 Fuß ausgehauen, gereinigt und gut unterhallen 
werden. W. O. 18^1 den zten Marz K. 7. 

Landesgesetze,  d ie  durch d iese Wegeordnung n icht  
abgeändert sind, werden hierdurch expr^Lsum 
reassumirt. W. 0.1 Lvi den ^ten März H. 26. 

M. 

Mannr ich ter  hat  d ie  Berecht igung,  wenn es s ich  zu
trägt, daß Einer von denen, so mr Besserung einer 
gemeinschaf t l i chen Brücke oder  zur  unwegsamen Ste l le  
gehören, zur Besserung nichts beytragen wollte, und 
der Willige es anzeigt, das statuirte Strafgeld ganz 
für den Nachlässigen zu notiren. W. O. I8OI den 
zten März H. 22. 

Mannr ich ter ,  wenn s ie  von Jemanden unrechtmäßig  
angegeben oder belangt würden, so ,oll derjenige ihnen 
allen Schaden und Unkosten ersetzen, und processu 

7 
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summzngzimo angehalten werden 50 Dukaten an die 
Landschaftliche Kasse zu bezahlen; gleicher Strafe 
sind die Mammchter unterworfen, wenn sie exorbiti-
ren. W. O. I Mi de», zten Marz §. 2Z. 

Mannr ich ter  so l len,  wenn d ie  Wege in  ih rem Bez i rk  
schlecht sind und darüber Beschwerde einkäme, durch 
das Otiicimn lisci ausgeladen, die Sache in einem 

exsrZ0rcIin2ric) Illttersucht, und sie, wenn sie 
schuldig befunden, zu einer Zahlung voll 50 Dukaten 
Pom zur LanOeskasse angehalten werden. W. O. 
IZOI den zten März H. 27. 

Mannr ich tern  wi rd  von je tz t  und in  Zukunf t  e ine 
festgesetzte Gage von ZOO Nthlr. Alberts, die ihnen 
halbjährig zn Johannis und Weihnachten pränume
rando gezahlt werden soll, zugestanden; den gegen
wärtigen wird, so lange sie diesen Dienst vorstehen, 
eine Pension von 200 Rthlr. 'Alberts zugestanden. 
W. O. den zten März 1801 H. 28. 

Mannr ich ter  müssen d ie  Post - ,  Kour ier - ,  Land-  und 
Heerstraßen, und alle mit Werstpfahlen versehenen 
Straßen, in jedem Jührden i zten May zu befahren 
anfangen und bis zum izten Oktober fortsetzen; die 
übrigen Nevisionswege aber vom izten May bis 
zum isten Oktober. W. O. i8c>l den zten Marz 
S. 14-

Mannr ich ter  wi rd  bey der  Rev is ion zur  Pf l i ch t  ge
macht: > . 

2) uur die in der Granze der Oberhauptmannschaft, 
für welche derselbe gewählt, belegenen Wege zu be
fahren; 

K) müssen, wenn sie in der bestimmten Revi
sionszeit, vom izten May bis zum izten Ok
tober, die Wege befahren wollen, 48 Stunden 
vorher an die Hauptgüter einen Laufzettel mit 
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dein Anverlangen vorausschicken, daß selbige die 
Vorspannpferde und denBegleiter bereu zuhalten 
haben, und der Laufzettel muß durch einen reiten
den Boten von Gut zu Gut weiter befördert 
werden; 

c) so wie die Güter gehalten sind, dem Mannrich-
ter gleich bey seiner Ankunft, in der im 9ten H. be
stimmten Art, die nöthigen Vorspannpferde und 
zwen Begleiter zu Pferde zu stellen, damit die 
Mani,lichter ihnen durch selbige die schlecht befun
denen Brücken, Fähreil, Wege und Stelleil, 
nebst andern Mangeln, anzeigen können; auch sol
len die Mannrichter nur die Wege revidireu, die 
ihnen oon den Begleitern als Nevisionswege an
gezeigt werden; 

cy sollten die Begleiter auf Befehl des Gutsherrn 
einen Revisionsweg nicht angezeigt haben, so soll 
auf Anbringen des Mammchters der Gutsherr 
vor dein Oberhauptmannsgericht zur Verantwor
tung gezogen werden, ui',d wenn er dessen über
führt w!rd, nach dem Ermessen des Gerichts be
straft werden; 

e) sollte ein Gutsherr auf zweymalige Requisition 
des Mannrichters die Begleiter nicht stellen, dann 
soll der Mannrichter berechtigt seyn, auch ohne 
Begleiter nach bestem Wissen und Gewissen die 
Wege zu befahren, und den Ungehorsam ubi 6e 
jnre zur Bestrafung anzuzeigen. W. O. 
den Zten März §. 15. 

Mannr ich ter  müssen,  wenn s ie  bey ih ren Rev is ions
reisen Wege, Brücken, Fähren und Damme nicht 
vorschriftsmäßig in gutem Stande gefunden, nach 
Verlauf von 4 Woche,z wieder die Wege reoidiren, 
und für jeden nicht gebesserten Fehler das zweyfache. 



IOO 

und alsdann wieder nach Verlauf von 4 Wochen die 
dritte Revision auf solchem Wege anstellen, und sind 
sie noch nicht gebessert, das vierfache Strafgeld im 
Schnurbuch notiren. W. O. I MI den Zten Marz 
S. l8..  

Mannrichtern wird als sÄlarn zugestam en, daß .  
sie auf ihren Nevinonsreisen von einem Gute bis zum 
andern 4 Vorspannpferde mit dem nöthigen Ange-
spann unentgeldlich fordern können. Jeder Gutsherr 
ist gehalten, nach der im 1 Zten §. dieser Wegeordnung 
bestimmten oorhergemachlen Anzeige, die 4Vorspann-
pferde iu Bereitschaft zu halten; wenn ein Gutsherr, 
dieser Verordnung zmvioer, die Pferde uicht stellt, so 
wlw dem Ma mrichier verstattet, bis zunl nächsten 
auf seinem Laufzettel destimmten Hauptgute 4 Pferde 
zu miethen, und sich für jeoeS Pferd 4 Nthlr. für die 
Meile von selbigem zahlen zu lassen. Laßt der 
Mannrichter aber 24 Stunden vergeblich auf sich > 
warten, so ist der Gutsherr nicht mehr verpflichtet, die 
bestimmten Pferde zu geben; sondern der Mannrich
ter muß selbst für sein Fortkommen sorgen. Zur er
läuternden Bestimmung wird Folgendes verordnet: 
a) daß jeder Gutsherr, in dessen Granze sich Revi-

sionswcge befinden, auf vorhergegangene Anzeige 
vom Mannrichter, bey dem in seiner Granze zu
nächst gelegenen Kruge oder Gesinde die Vor
spannpferde in Bereitschaft zu halten; 

b) wo aber viele ^treuländer verschiedene Guts-
granzen durchschneiden, ist es ihm vergönnt, ohne 
auf den verschiedenen G anzen die Pferde zu wech
seln, eine Meile weiter zu fahren. W. O. I801 
den Zten Marz Z. 29. 

O. 
Obercinnehmer hat, acht Tage vor Weihnachten, 

die vom Mannrichter notirten E trafgelder einzufor
dern. W. 0.18^1 den Zten Marz H. 19. 
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W. 
Wege,  d ie  jeder  Gutsher r  ohne f remde Hül fe  zu ma

chen und die der Maunr-chicr als Nevisionswege zu 
befahren hat ,  s ind:  

s) die init Werstpfählen versehenen Post - und Kou-
- rierstraßen; 

b) die Wege, auf denen nur allein von den Hafen-
Zollhausern zu Libau uud Windau die ausländi
schen Waaren ins Innerste des Reichs verführt 
werden; 

c) die von der Gouvernementsstadt Mitau, nach 
den übrigen Städten und Flecken dieses Gouverne
ments, theils mit Werstpfahlen versehenen, theils 
noch zu versehenden Wege; 

6) die von einer kleinen Stadt wr andern führenden 
und immer revisionsmäßig befahrnen Kommum-
kationswege; 

<-) die aus den Granzstädten des Litthauischen, 
Weißreussischen uud Liefiändischen Gouverue-
inents führenden, auch immer remsionsmäßig be
fahrnen Heerstraßen. W. O. 18^1 den zten 
Marz Z. 2. 

Wege,  die der Mannrichter zu befahren hat, müssen 
ohne Ausnahme die Breite von 2^ Faden enthalten. 
W. O. IM den Zten Marz Z. Z. 

Wege,  d ie  n ich t  zu  bessern s ind,  kann der  Gutsher r  
auf ^ Meile verlege«, nur müssen des Nachbars 
Krüge keinen Abbruch leiden, noch dadurch sonst ein 
Schaden zugefügt werde», bey der im Laudtaglichen 
Schluß von sanktiouirten Poen von icn Rthlr. 
W. O. den zten Marz K. 8-

W ege,  d ie  n iedr ig  l iegen und d ie  der  Negen le ich t  über 
schwemmt, müssen durch guteSeilen- undO.uergraben 
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trocken genmcht werden. W. O. iZQi den zten 
Ma-z Z. 

Wege, besonders in fetten, lehmigten und morastigen 
Gegenden, müssen so reparirt werden, daß keine über 
d Zoll tiefe Grüften statt finden. W. 0.4 801 den 
zten Marz Z. 11. 

Wege, die durch des Mannrichters Granze gehen, hat 
der Oberhauptmann, in dessen Bezirk das Gut liegt, 
nach der Wegcordmmg zu befahren; nur daß selbiger 
kein Schnurbuch zu halten hat, sondern uur die 
Strafgelder nonrt und der Obereinnehmer-Erpedition 
anzeigt. W. 0.1 den zten Marz H. 24. 

Wege, die durch Städte uud Flecken führen, hat der 
Hauptmann jeden Orts nach der Wcgeordnung 
zu befahren, und verfahrt mit den Strafgeldern, wie 
im 24sten Artikel von dem Oberhauptmanu bestimmt 
ist. In den Städten uud deren Granzell werden die 
Wege durch ein Mitglied des Kammereygerichts ganz 
nach der Wegcordmmg befahren, jedoch halten sie 
keii,e Schnurbücher, sondern berichten Einer Kaiserl. 
Kurlandischen Gouvernementsregieruug zur weiter« 
Verfügung die notirten Strafgelder. W. O. t,8oi 
den zten Marz Z. 2Z. 

Wegeordnung, von selbiger sol len icxx> Eremplare 
auf Kosten des Landes gedruckt, und an die Kirch
spielsbevollmächtigten zum uuentgeldlichen Vertheilen, 
an die Erb- und Psandbesltzer und an die Prediger 
zum Abkündigen-verschickt werden; die übrigen Exem
plare sollen aus der Oberemnehmer - Erpedition zu 
z Sechser das Stück verkauft werden. W. 0.1301 
den zten Marz Z. Zo. 

Wege-Revisionskommission, die aus dem 
Mannrichter, dem Kirchspielsbevollmachtigten und 
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einem von dem Kirchspiel, in welchem die Revision ist, 
erwählten Mitgliede bestehen soll, wird festgesetzt, um 
durch selbige die in dieser Wegeordnung enthaltenen 
Verordnungen naher und fester, wie es nur an Ort 
und Stelle geschehet! kann, zu bestimmen. Dieser 
Wege-Revisionskommission wird folgende Verpflich
tung auferlegt: 

1) Die Revision den i Zten May d. I. anzufangen 
und baldmöglichst zu beenöigen; hierbey aber 

2) auszumitteln, welche Wege der Revision unter
worfen seyn sollen, und die hierüber aufgenom
menen Verzeichnisse der Kommittee zu übersenden; 

z) auszumitteln und zu bestimmen, von welcher 
Größe die erforderlichen Fahren zu erbauen; 

4) für jedes Gut die Bestimmung auszumitteln und 
festzusetzen, nach welcher die im Listen H. dieser^ 
Wegcordmmg angegebenen, oder auch, wo es in 
Rücksicht der angeführte» Gründe ersordertich 
senn sollte, »ach minder anzusetzenden Verhält
nisse», solches Gut die im I2ten §. die,er Wege-
ordmmg statmrte theilweüe vorzunehmeude dauer
hafte Besseruug der Wege zu bewerkstelligen 
hätte; 

5) zu entscheiden, ob die, durch die Granze der 
Mitauscben Oberhauptmamiscbaft, dem Gute 
Schmucke» vorbey, »acb Goldinge» führe»de 
Straße, aus dem Verzeiclmiß derRevisionswege 
auszuheben, oder vom Goldiugsche» Mannrichier 
zu befahren, aufzugebe» wäre; 

b) genau zu bestimmen, was der Kommittee in Ab
sicht des Gesuchs des Gutes Neuenburg wegen 
der Lulikenbrücke nachzusuchen aufzugeben wäre; 
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7) alle Irrungen und Streitigkeiten zwischen ein-
Zelnen Gutem zu untersuchen und zu entscheiden, 
wenn aber keine Entscheidung statt finden kann, 
solches der Kommittee zu berichten, wie auch über 
alles Vorgefallene an selbige etilen ausführlichen 
Bericht abzustatten. W. O. den zten 
Marz §. Z4. 

Wurzeln, Mahnen und Steine, die fest nn Wege l ie
gen und über drey Zoll hervorragen, müssen wegge
schafft werden; anch must angedeutet werden, daß 
lose Steine, durch welche die Fuhren Schaden leiden 
können, fortzuschaffen sind. W.O. I8O1 den zten 
Marz Z. iv. 


